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Angelegenheiten des Bezirks Oberbayern

BEZIRK OBERBAYERN

Geschäftsordnung des Bezirkstags von Oberbayern 
(GeschO) 

Vom 18.07.2024

Der Bezirkstag von Oberbayern gibt sich aufgrund von 
Art.37 Abs. 1 der Bezirksordnung (BezO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 850), 
zuletzt geändert durch § 1 Abs. 9 der Verordnung vom 
4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) folgende Geschäftsordnung:
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Erster Teil

Die Bezirksorgane

1. Abschnitt

Der Bezirkstag

§ 1
Verhältnis zu anderen Bezirksorganen

1Der Bezirkstag beschließt über alle Angelegenheiten des 
eigenen und des übertragenen Wirkungskreises, soweit sie 
nicht beschließenden Ausschüssen übertragen sind, in die 
Zuständigkeit des Bezirkstagspräsidenten bzw. der Bezirks-
tagspräsidentin (Art. 33 Abs. 1, 2 und Art. 34 Abs. 2 BezO) 
oder der Werkleitung eines Eigenbetriebs (Art. 74 Abs. 3 
BezO) fallen oder die Regierung tätig wird (Art. 35 b BezO). 
2In Angelegenheiten, die auf eigene Rechtspersönlichkeiten 
übertragen sind, wirkt der Bezirkstag nach Maßgabe der 
jeweiligen Satzung bzw. des Gesellschaftsvertrages mit.

§ 2
Zuständigkeit kraft Gesetzes

Dem Bezirkstag sind durch Gesetz insbesondere folgende 
Angelegenheiten zugewiesen:

1.	 Erlass, Änderung und Aufhebung von Satzungen, 
Verordnungen und Richtlinien zur Vergabe von Zuwen-
dungen des Bezirks Oberbayern (ZuRichtlBez),

2.	 Festsetzung öffentlicher Abgaben und Gebühren,
3.	 Beschlussfassung der Satzung über die Entschädigung 

ehrenamtlich tätiger Bezirksbürger und Bezirksbürge-
rinnen (Art. 14 a BezO),

4.	 Beschlussfassung in beamtenrechtlichen Angelegen-
heiten des Bezirkstagspräsidenten bzw. der Bezirks-
tagspräsidentin und des gewählten Stellvertreters 
bzw. der gewählten Stellvertreterin, soweit nicht das 
Kommunal-Wahlbeamten-Gesetz (KWBG) etwas an-
deres bestimmt,

5.	 Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Wirt-
schaftsplänen der Eigenbetriebe und Regiebetriebe 
über die Nachtragshaushaltssatzungen sowie über 
die Aufnahme von zusätzlichen Krediten während der 
vorläufigen Haushaltsführung (Art. 57, 60 und 61 Abs. 2 
BezO), 

6.	 Beschlussfassung über den Finanzplan (Art. 62 BezO),
7.	 Feststellung der Jahresrechnung und der Jahresab-

schlüsse der Eigenbetriebe und Regiebetriebe mit 
kaufmännischem Rechnungswesen sowie Beschluss-
fassung über die Entlastung (Art. 84 Abs. 3 und 4 BezO),

8.	 Entscheidungen im Sinn von Art. 81 a BezO bei Unter-
nehmen und Regiebetrieben des Bezirks einschließlich 
der Beteiligungsberichte gemäß Art. 80 Abs. 3 BezO,

9.	 hinsichtlich der Eigenbetriebe und Regiebetriebe dem 
Bezirkstag vorbehaltene Angelegenheiten (Art. 74 
BezO),
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10.	Erteilung besonderer Prüfaufträge an das Rechnungs-
prüfungsamt (Art. 86 Abs. 2 BezO) sowie Bestellung 
und Abberufung des Leiters bzw. der Leiterin des Rech-
nungsprüfungsamtes und des Stellvertreters bzw. der 
Stellvertreterin (Art. 86 Abs. 3 BezO) 

11.	Stellungnahme zur Änderung von bewohntem Bezirks-
gebiet (Art. 8 BezO),

12.	Entscheidung, ob ein wichtiger Grund für die Ablehnung 
der Übernahme oder die Niederlegung eines Ehren-
amtes vorliegt (Art. 13 BezO),

13.	Verhängung von Ordnungsgeldern (Art. 13 Abs. 3, 
Art. 14 Abs. 4, Art. 39 Abs. 2 BezO),

14.	Bildung der Ausschüsse sowie Auflösung der weiteren 
Ausschüsse und Festlegung ihrer Aufgabenbereiche 
(Art. 28 BezO),

15.	Berufung der Mitglieder der Ausschüsse des Bezirkstags 
sowie Bestimmung des Vorsitzenden bzw. der Vorsit-
zenden des Rechnungsprüfungsausschusses und des 
Vertreters bzw. der Vertreterin,

16.	Wahl des Bezirkstagspräsidenten bzw. der Bezirks-
tagspräsidentin und des Stellvertreters bzw. der Stell-
vertreterin (Art. 30 BezO) sowie erforderlichenfalls die 
Regelung der weiteren Stellvertretung (Art. 31 Abs. 1 
BezO),

17.	die Wahlprüfung und die Entscheidungen über den 
Verlust und das Ruhen der Mitgliedschaft eines Bezirks-
tagsmitgliedes nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 7 des Bezirkswahl-
gesetzes,

18.	Beschlussfassung über die Übertragung von Verwal-
tungsaufgaben auf die Regierung (Art. 35 b Abs. 1 
BezO),

19.	Stellungnahme zur Ernennung des Regierungspräsi-
denten bzw. der Regierungspräsidentin (Art. 36 BezO),

20.	Erlass einer Geschäftsordnung (Art. 37 BezO),
21.	Regelung des Geschäftsganges der vorberatenden 

Ausschüsse (Art. 37 Abs. 2 BezO),
22.	Übernahme von Kreisaufgaben (Art. 49 BezO),
23.	Entscheidungen über die Annahme neuer und die Än-

derung bestehender Wappen und Fahnen des Bezirks 
(Art. 3 Abs. 1 BezO),

24.	der Erlass von Richtlinien gemäß Art. 22 Abs. 2, Art. 33 
Abs. 1 Satz 2, Art. 35 b Abs. 2, Art. 58 Abs. 5 BezO.

§ 3
Weitere Zuständigkeit

Dem Bezirkstag sind weiter zur Entscheidung vorbehalten:

1.	 Beschlussfassung über die Grundsätze des Bezirks 
Oberbayern zur Weiterentwicklung der klinischen und 
sektorenübergreifenden Psychiatrie, Psychotherapie, 
Psychosomatik und Suchtmedizin aller Lebensalter,

2.	 Beschlussfassung über die Verleihung der Goldenen 
Ehrenmedaille,

3.	 Beschlussfassung über die Verleihung des Oberbaye-
rischen Kulturpreises,

4.	 Bildung und Berufung der Mitglieder sowie Auflösung 
von Kommissionen,

5.	 Bestellung und Abberufung der Referenten und Refe-
rentinnen, der Berichterstatter und Berichterstatterinnen, 
Bestellung und Abberufung von Beauftragten, sowie die 
Bestellung und Abberufung der Mitglieder in Fachbeiräten,

6.	 Bestellung der Mitglieder und ihrer Stellvertreter und 
Stellvertreterinnen in der Vollversammlung und im 
Hauptausschuss des Bayerischen Bezirketages,

7.	 Errichtung, Übernahme und wesentliche Änderung ein-
schließlich Sanierung sowie Namensgebung öffentlicher 
Einrichtungen und deren Auflösung,

8.	 Beschlussfassung über das Gleichstellungskonzept des 
Bezirks (Art. 4 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Gleich-
stellungsgesetzes),

9.	 Bestellung der Mitglieder des Verwaltungsrates im 
Kliniken des Bezirks Oberbayern – Kommunalunter-
nehmen und deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen 
nach Maßgabe des § 4 Nr. 3 S. 2,

10.	Erteilung von Weisungen an den Verwaltungsrat im 
Kliniken des Bezirks Oberbayern – Kommunalunterneh-
men gemäß § 7 Abs. 6 S. 2 der Unternehmenssatzung 
für das Kliniken des Bezirks Oberbayern – Kommu-
nalunternehmen,

11.	Angelegenheiten des Bezirks von grundsätzlicher 
Bedeutung und / oder hoher finanzieller Tragweite, die 
Auswirkungen auf das Kliniken des Bezirks Oberbayern 
– Kommunalunternehmen bzw. eine seiner Tochterge-
sellschaften haben,

12.	Abschluss von genehmigungspflichtigen Bürgschaften, 
sofern diese nicht im Rahmen der laufenden Verwaltung 
abgeschlossen werden (Art. 64 Abs. 2 BezO). 

§ 4
Beteiligung an Zweckverbänden und Entsendung von 
Bezirksvertretern bzw. Bezirksvertreterinnen in rechtlich 
selbständige Unternehmen

Dem Bezirkstag sind ferner zur Entscheidung vorbehalten:

1.	 Beteiligung an Zweckverbänden (Art. 17 des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit –  KommZG –), 
der Abschluss von Zweckvereinbarungen (Art. 7 Komm-
ZG) und die Beteiligung an Arbeitsgemeinschaften 
(Art. 4 KommZG),

2.	 Austritt, Auflösung und Kündigung der unter Nummer 1 
genannten Beteiligungen des Bezirks,

3.	 1Bestellung und Abberufung der Vertreter und Vertrete-
rinnen des Bezirks für die Verbandsversammlung eines 
Zweckverbandes sowie für die Organe eines Unterneh-
mens in Privatrechtsform oder eines Kommunalunter-
nehmens, insbesondere Gesellschafterversammlung, 
Gesellschafterausschuss, Aufsichts- und Verwaltungs-
rat, sowie die Entscheidung über die Mitgliedschaft in 
Stiftungen und die Bestellung der Vertreter und Vertre-
terinnen des Bezirks; die Bestellung erfolgt nach dem 
Verfahren nach St. Laguë/Schepers. 2§  5 Abs. 5 ist 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass anstelle der Aus-
schussgemeinschaften jeder im Bezirkstag vertretene 
Wahlvorschlag an der Verteilung teilnimmt. 3Darüber 
hinaus soll für jeden Vertreter bzw. jede Vertreterin min-
destens ein Stellvertreter bzw. eine Stellvertreterin na-
mentlich bestellt werden. 4Ist der Bezirkstagspräsident  
Vertreter bzw. die Bezirkstagspräsidentin Vertreterin, 
gilt die gesetzliche Regelung der Stellvertretung, sofern 
im Einzelfall keine abweichende Bestimmung getroffen 
wurde,
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4.	 1Ausübung des Vorschlagsrechtes für die Bestellung 
der Vertreter und Vertreterinnen des Bezirks in einem 
Verbandsausschuss, soweit satzungsmäßig vorgese-
hen; die Ausübung des Vorschlagsrechts erfolgt nach 
dem Verfahren nach St. Laguë/Schepers. 2Im Übrigen 
ist § 5 Abs. 5 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die 
Mehrheitsverhältnisse in der Verbandsversammlung 
ausschlaggebend sind.

2. Abschnitt

Die Ausschüsse

§ 5
Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse

(1)	 Der Bezirkstag bestellt als ständige Ausschüsse

1.	den Bezirksausschuss (Art. 25 BezO),
2.	den Rechnungsprüfungsausschuss (Art. 85 BezO),

(2)	 Als weitere Ausschüsse bildet der Bezirkstag gemäß 
Art. 28 BezO

1.	den Ausschuss für Bau, Umwelt und Energie,
2.	den Sozial- und Gesundheitsausschuss,
3.	den Ausschuss für Kultur, Schulen und Museen,
4.	den Personalausschuss,
5.	den Werkausschuss für das Kultur- und Bildungszentrum 

Kloster Seeon des Bezirks Oberbayern.

(3)	 Der Bezirkstag kann, soweit gesetzlich zulässig, im 
Bedarfsfall durch Beschluss weitere vorberatende und 
beschließende Ausschüsse bilden und dabei von den 
Bestimmungen dieser Geschäftsordnung abweichende 
Zuständigkeiten festlegen.

(4)	 1Der Ausschuss nach Absatz 1 Nr. 1 besteht aus dem 
Bezirkstagspräsidenten bzw. der Bezirkstagspräsidentin 
und zwölf Bezirkstagsmitgliedern, die Ausschüsse nach 
Absatz 2 bestehen aus dem Bezirkstagspräsidenten bzw. 
der Bezirkstagspräsidentin und sechzehn Bezirkstagsmit-
gliedern. 2Der Ausschuss nach Absatz 1 Nr. 2 besteht aus 
sieben Bezirkstagsmitgliedern.

(5)	 1An der Verteilung der Ausschusssitze nehmen die im 
Bezirkstag vertretenen Fraktionen (§ 15 Abs. 1) und Aus-
schussgemeinschaften (Art. 26 Abs. 2 Satz 5 BezO, § 15 
Abs. 2) und Gruppen (§ 15 Abs. 2 Satz 1) teil. 2Dabei ist 
das Verfahren nach St. Laguë/Schepers anzuwenden. 3Eine 
Sitzverteilung nach diesem Verfahren ist ausgeschlossen, 
wenn eine dabei im Einzelfall durch eine sog. Über-Auf-
rundung auftretende Überrepräsentation einer Fraktion, 
Ausschussgemeinschaft oder Gruppe zu Lasten einer 
anderen durch alternative Verfahren vermieden wird, ohne 
dass die bei diesen Verfahren auftretenden Rundungs-
fehler zu einer Unterrepräsentation anderer Fraktionen, 
Ausschussgemeinschaften oder Gruppen führen. 4Im Fall 
des Ausschlusses des Verfahrens nach St. Laguë/Schepers  
erfolgt die Sitzverteilung zunächst nach dem Verfahren Hare/

Niemeyer. 5Führt die Berechnung nach diesem Verfahren zu 
einer Sitzverteilung, wie sie bei einer Berechnung nach dem 
Verfahren nach St. Laguë/Schepers nach § 5 Abs. 5 Satz 3 
ausgeschlossen ist, erfolgt die Sitzverteilung nach dem 
d’Hondt’schen Verfahren. 6Grundlage der Berechnung ist 
die Anzahl der Sitze im Bezirkstag. 7Haben mehrere Frak-
tionen oder Wählergruppen gleichen Anspruch auf einen 
Sitz (Pattsituation), so ist auf die Zahl der bei der Wahl auf 
die Wahlkreisvorschläge abgegebenen Erst- und Zweitstim-
men zurückzugreifen.8Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los (Art. 26 Abs. 2 BezO). 9Findet die Verteilung des 
Sitzes unter Beteiligung einer Ausschussgemeinschaft statt, 
entscheidet ebenfalls das Los. 10Während der Wahlzeit 
im Bezirkstag eintretende Änderungen des Stärkeverhält-
nisses der Fraktionen und Ausschussgemeinschaften sind 
auszugleichen. 11Scheidet ein Bezirkstagsmitglied aus der 
von ihm vertretenen Fraktion oder Ausschussgemeinschaft 
aus, so verliert es seinen Sitz im Ausschuss.12Ändern sich 
während einer Wahlperiode die Stärkeverhältnisse von 
Fraktionen oder Wählergruppen und sind Ausschüsse neu 
zu besetzen, dann entscheidet bei einer Pattsituation das 
Los. 13Die Bestellung anderer als der von Fraktionen und 
Ausschussgemeinschaften vorgeschlagener Personen ist 
nicht zugelassen (Art. 26 Abs. 2 Satz 4 BezO). 14Vorschläge 
der Fraktionen und Ausschussgemeinschaften sollen vor 
der Sitzung schriftlich eingereicht werden.

(6)	 1Für jedes Ausschussmitglied sind zwei Stellvertreter 
bzw. Stellvertreterinnen namentlich zu bestellen. 2Der Stell-
vertreter bzw. die Stellvertreterin ist nur bei Verhinderung 
des ordentlichen Mitgliedes beratungs- und stimmberech-
tigt. 3Scheidet ein Mitglied, ein Stellvertreter oder eine 
Stellvertreterin aus, so ist die Stelle neu zu besetzen.

§ 6
Allgemeine Zuständigkeit

(1)	 Der Bezirkstag überträgt den Ausschüssen allgemein 
die Beschlussfassung in allen Angelegenheiten, die weder 
nach §§ 2 bis 4 ihm selbst, noch nach Art. 33 BezO dem 
Bezirkstagspräsidenten bzw. der Bezirkstagspräsidentin 
zustehen, noch durch § 17 und § 18 dieser Geschäftsord-
nung oder durch Beschluss nach Art. 34 Abs. 2 BezO dem 
Bezirkstagspräsidenten bzw. der Bezirkstagspräsidentin 
zur Entscheidung übertragen sind.

(2)	 Den Werkausschüssen für Eigenbetriebe überträgt 
er bestimmte Angelegenheiten in der jeweiligen Eigenbe-
triebssatzung.

§ 7
Der Bezirksausschuss

(1)	 Der Bezirksausschuss ist in allen Angelegenheiten zu-
ständig, soweit nicht durch Rechtsvorschrift oder in dieser 
Geschäftsordnung die Zuständigkeit des Bezirkstages, des 
Bezirkstagspräsidenten bzw. der Bezirkstagspräsidentin 
oder eines anderen Ausschusses begründet wird.

(2)	 Der Bezirksausschuss ist vorberatend zuständig für
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1.	 alle Angelegenheiten, die dem Bezirkstag zugewiesen 
oder vorbehalten sind, soweit der Bezirkstag nicht als 
Organ eines Eigenbetriebs zuständig ist, 

2.	 die Erteilung von Weisungen an den Verwaltungsrat im 
Kliniken des Bezirks Oberbayern – Kommunalunterneh-
men gemäß § 7 Abs. 6 S. 2 der Unternehmenssatzung 
für das Kliniken des Bezirks Oberbayern  – Kommu-
nalunternehmen.

(3)	 Der Bezirksausschuss ist beschließend insbesondere 
zuständig für

1.	 Erwerb und die Veräußerung von Grundvermögen, 
soweit damit keine Errichtung, Schließung oder we-
sentliche Änderung einer öffentlichen Einrichtung des 
Bezirks verbunden und nicht die Werkleitung oder der 
Werkausschuss eines Eigenbetriebs oder der Bezirks-
tagspräsident bzw. die Bezirkstagspräsidentin zuständig 
ist,

2.	 Übertragung von einem Eigenbetrieb oder Regiebetrieb 
zugeordneten Vermögensgegenständen zur allgemei-
nen Verwaltung des Bezirks und umgekehrt, soweit 
damit keine Errichtung, Schließung oder wesentliche 
Änderung einer öffentlichen Einrichtung des Bezirks 
verbunden ist,

3.	 Freigabe aller förder- und/oder baurechtlich geneh-
migten Projekte und aller Beschaffungen von Liefer-, 
Dienst- und freiberuflichen Leistungen ohne Rücksicht 
auf die Gesamtkosten, soweit nicht der Werkausschuss 
eines Eigenbetriebs oder der Bezirkstagspräsident bzw. 
die Bezirkstagspräsidentin gemäß § 18 Nrn. 2 und 3 
zuständig ist,

4.	 Bestellung und Abberufung der Leitungen der Bezirks-
einrichtungen, der Verwaltungsleitungen, der Leitung 
der Bezirksgüterverwaltung sowie der Werkleitung der 
Eigenbetriebe ohne Rücksicht auf den Stellenwert, 
soweit die Eigenbetriebssatzungen nichts anderes 
bestimmen,

5.	 Erteilung von Weisungen an Personen, die vom Bezirk 
in den Aufsichtsrat oder ein entsprechendes Organ 
eines Unternehmens in Privatrechtsform entsandt oder 
auf seine Veranlassung gewählt worden sind, soweit 
entsprechende Weisungsrechte im Gesellschaftsvertrag 
oder in der Unternehmenssatzung vorbehalten sind 
(Art. 79 Abs. 2 Satz 3 BezO),

6.	 Erteilung von Weisungen an Vertreter und Vertrete-
rinnen des Bezirks in der Verbandsversammlung eines 
kommunalen Zweckverbandes (Art. 33 Abs. 2 Satz 4 
KommZG),

7.	 Zustimmung zu Investitionsmaßnahmen des Kranken-
hauszweckverbandes Ingolstadt über der Wertgrenze 
des § 15 Abs. 2 Nr. 2 SKZVI, für die eine Investitions-
umlage erwartet wird (§ 22 Abs. 2 SKZVI),

8.	 Abschluss von Vereinbarungen zwischen Bezirk und 
Regierung (Art. 35 BezO),

9.	 Abgabe von Stellungnahmen zu Raumordnungs- und 
Planfeststellungsverfahren, zu Bauleitplänen und son-
stigen Planungsverfahren und -fragen, die für den Bezirk 
von grundsätzlicher Bedeutung sind oder unmittelbare 
Auswirkungen auf Bezirkseinrichtungen oder Bezirks-
aufgaben haben, soweit Eigenbetriebssatzungen nichts 
anderes bestimmen,

10.	Entscheidung über die Mitgliedschaft in Verbänden, 
soweit nicht § 4 Anwendung findet, Vereinen und son-
stigen Organisationen des privaten Rechts, sowie die 
Bestellung der Vertreter und Vertreterinnen des Bezirks, 

11.	Bestellung und Abberufung der Prüfer und Prüferinnen 
des Rechnungsprüfungsamtes und die Erteilung beson-
derer Prüfungsaufträge an das Rechnungsprüfungsamt 
(Art. 86 BezO),

12.	Bestellung des Abschlussprüfers bzw. der Abschluss-
prüferin (Art. 89 BezO), soweit nicht in den Eigen-
betriebssatzungen oder der Betriebssatzung für die 
Bezirksgüterverwaltung etwas anderes bestimmt ist,

13.	Entscheidungen über Rechtsbehelfe gegen den Be-
scheid über die Bezirksumlage,

14.	Bestellung der Patientenfürsprecher und Patientenfür-
sprecherinnen im Kliniken des Bezirks Oberbayern – 
Kommunalunternehmen auf Vorschlag des Bezirkstags-
präsidenten bzw. der Bezirkstagspräsidentin sowie die 
Behandlung der Jahresberichte,

15.	Vorgabe des Konzeptes für die psychiatrische Abteilung 
der Klinikum Ingolstadt gemeinnützige GmbH sowie 
grundsätzliche Angelegenheiten des Zweckverbandes 
Klinikum Ingolstadt und seiner Gesellschaften,

16.	Erteilung von Weisungen an den Verwaltungsrat im 
Kliniken des Bezirks Oberbayern – Kommunalunter-
nehmen gemäß § 7 Abs. 7 S. 1 der Unternehmenssat-
zung für das Kliniken des Bezirks Oberbayern – Kom-
munalunternehmen,

17.	Erteilung des Einvernehmens zur Besetzung des lei-
tenden Maßregelvollzugspersonals gemäß § 3 Abs. 3 
i. V. m. § 7 Abs. 3 Nr. 17 der Unternehmenssatzung für 
das Kliniken des Bezirks Oberbayern – Kommunalun-
ternehmen,

18.	Wahl der Vertrauensleute und ihrer Stellvertreter bzw. 
Stellvertreterinnen für den Ausschuss zur Wahl der 
ehrenamtlichen Richter und Richterinnen an den Ver-
waltungsgerichten nach (§ 26 VwGO, Art. 9 AGVwGO),

19.	Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben 
und deren Deckung ab 10.000 € je Haushaltsansatz, 
soweit sie unabweisbar sind und die Deckung gewähr-
leistet ist (Art. 58 Abs.1 Satz 1 BezO),

20.	Genehmigung der Übertragung von Haushaltsein- 
nahme- und Haushaltsausgaberesten in Vorbereitung 
der Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrech-
nung. 

§ 8
Der Rechnungsprüfungsausschuss

(1)	 Der Rechnungsprüfungsausschuss ist vorberatend 
zuständig für

1.	 die Angelegenheiten der örtlichen Rechnungsprüfung,
2.	 die Beratung über die Erledigung der Berichte über die 

örtlichen und überörtlichen Rechnungs- und Kassen-
prüfungen.

(2)	 Der Rechnungsprüfungsausschuss ist prüfend und 
feststellend zuständig für
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1.	 die örtliche Prüfung der Jahresrechnung und der Jah-
resabschlüsse der Eigenbetriebe, der Regiebetriebe 
mit kaufmännischem Rechnungswesen sowie von 
Unternehmen in Privatrechtsform und Kommunalunter-
nehmen, soweit ihm im Gesellschaftsvertrag oder in der 
Unternehmenssatzung entsprechende Prüfungsrechte 
eingeräumt wurden.

2.	 die Prüfung von Verfahren der automatisierten Daten-
verarbeitung nach § 6 der Kommunalwirtschaftlichen 
Prüfungsverordnung (KommPrV),

3.	 die Erteilung besonderer Prüfungsaufträge an das 
Rechnungsprüfungsamt.

§ 9
Der Sozial- und Gesundheitsausschuss

(1)	 Der Sozial- und Gesundheitsausschuss ist vorberatend 
zuständig für

1.	 die Angelegenheiten des Sozialhilfe- und Kriegsopfer-
fürsorgerechts, des Lastenausgleichsgesetzes (LAG) 
und des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG), für 
die abschließend der Bezirkstag oder ein anderer Aus-
schuss des Bezirks zuständig ist,

2.	 die Grundsätze des Bezirks Oberbayern zur Weiter-
entwicklung der klinischen und sektorenübergreifen-
den Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und 
Suchtmedizin aller Lebensalter.

(2) 	Der Sozial- und Gesundheitsausschuss ist nach Maß-
gabe des Haushalts beschließend zuständig für 

1.	 die grundsätzlichen Angelegenheiten der Sozialhilfe, 
der besonderen Leistungen zur selbstbestimmten 
Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Ein-
gliederungshilfe) und der Kriegsopferfürsorge, des 
Lastenausgleichsgesetzes (LAG) und des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes (KJHG), 

2.	 die Bewilligung von Zuwendungen und Zuschüssen an 
die Verbände der freien Wohlfahrtspflege und die Träger 
von Einrichtungen und Diensten, 

3.	 den Erlass von Richtlinien im Sinne des Art. 83 Abs. 4 
AGSG.

§ 10
Die Werkausschüsse

Die Werkausschüsse sind für die ihnen in der jeweiligen 
Eigenbetriebssatzung zugewiesenen Aufgaben zuständig.

§ 11
Der Ausschuss für Bau, Umwelt und Energie

(1)	 Der Ausschuss für Bau, Umwelt und Energie ist, soweit 
nicht der Werkausschuss eines Eigenbetriebs zuständig ist, 

1.	 vorberatend zuständig für alle förder- oder baurecht-
lichen Angelegenheiten, für den Umwelt- und Natur-
schutz, die Fachberatungen für Imkerei und Fischerei 
sowie die Abfallwirtschaft im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen, wenn ein Zusammenhang mit den Auf-
gaben oder Einrichtungen und sonstigen Sachaufgaben 
des Bezirks besteht, 

2.	 nach Maßgabe des Haushalts beschließend zuständig 
für

a)	 Genehmigung der eingabefähigen Entwurfsplanung bei 
Bauvorhaben soweit nicht der Bezirkstagspräsident bzw. 
die Bezirkstagspräsidentin gemäß § 18 zuständig ist,

b)	 die Vergabe von Planungsleistungen sowie für sämtliche 
Leistungen, die in Zusammenhang mit Baumaßnahmen 
stehen, soweit nicht der Bezirkstagspräsident bzw. die 
Bezirkstagspräsidentin gemäß § 18 oder die Regierung 
nach Art. 35 b BezO zuständig ist,

c)	 den Erlass von Verfahrensregelungen im Bereich der 
Bauwirtschaft,

d)	 die Bewilligung von Zuschüssen nach Maßgabe des 
Haushalts. 

(2)	 1Aus dem Ausschuss für Bau, Umwelt und Energie wird 
die Arbeitsgruppe „Ökologie, Nachhaltigkeit und Bau“ ge-
bildet, die den Ausschuss für Bau, Umwelt und Energie als 
vorberatendes Gremium berät. 2Die Arbeitsgruppe besteht 
aus dem Bezirkstagspräsidenten bzw. der Bezirkstagspräsi-
dentin und je einem Mitglied der im Ausschuss vertretenen 
Parteien, Wählergruppen und Ausschussgemeinschaften. 
3Den Vorsitz führt der Bezirkstagspräsident bzw. die Be-
zirkstagspräsidentin.  4Für jedes Mitglied der Arbeitsgruppe 
ist ein Stellvertreter bzw. eine Stellvertreterin namentlich 
zu bestellen.

§ 12
Der Ausschuss für Kultur, Schulen und Museen

(1)	 Der Ausschuss für Kultur, Schulen und Museen ist 
vorberatend zuständig für

1.	 die grundsätzlichen Angelegenheiten der Kultur ins-
besondere der Heimat- und Denkmalpflege, des Zen-
trums für Volksmusik, Literatur und Popularmusik und 
des Zentrums für Trachtengewand einschließlich des 
Kulturfestivals ZAMMA, der Kultur- und Förderpreise, 
der Museen, des Schul- und Sportwesens des Bezirks, 
sowie in Fragen der Jugendpflege,

2.	 eingabefähige Entwurfsplanungen bei Bauvorhaben im 
Schul-, Museums- und Kulturbereich.

(2)	 Der Ausschuss für Kultur, Schulen und Museen ist nach 
Maßgabe des Haushalts beschließend zuständig für

1.	 alle Kultur-, Museums- und Schulangelegenheiten, für 
die keine anderen Bezirksorgane zuständig sind,

2.	 Feststellung der Bedarfssituation und Genehmigung von 
Raum- und Funktionsprogrammen bei Bauvorhaben im 
Schul-, Museums- und Kulturbereich,

3.	 die Bewilligung von Zuschüssen,
4.	 den Erlass von Verfahrensregelungen für Kultur-, Mu-

seums- und Schulangelegenheiten.

§ 13
Der Personalausschuss

Der Personalausschuss ist, soweit es sich nicht um Eigen-
betriebe handelt,
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1.	 vorberatend zuständig für

a)	 die grundsätzlichen personellen Angelegenheiten der 
Bezirksbediensteten,

b)	 die Bestellung und Abberufung der Leiter und Leite-
rinnen der Bezirkseinrichtungen, der Verwaltungsleiter 
und Verwaltungsleiterinnen ohne Rücksicht auf ihren 
Stellenwert. 

2.	 beschließend zuständig für

a)	 die personellen Angelegenheiten der Bezirksbedien-
steten (Beamte und Beamtinnen sowie Beschäftige) 
im Sinne des Art. 34 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 BezO im 
Rahmen des Haushaltsplanes, soweit nicht der Be-
zirksausschuss oder der Bezirkstagspräsident bzw. die 
Bezirkstagspräsidentin gemäß §§ 17 und 18 zuständig 
ist, 

b)	 die Erhebung von Disziplinarklagen.

3. Abschnitt

Kommissionen

§ 14
Bildung von Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften; 
Beirat „Erinnerungskultur und Demokratie“ und Arbeitsge-
meinschaft „Perspektive Bezirk Oberbayern

(1)	 1Der Bezirkstag kann zu seiner Beratung aus seiner 
Mitte in bestimmten Angelegenheiten Kommissionen 
und Arbeitsgemeinschaften bilden, denen auch ande-
re Personen als Mitglieder angehören können. 2Über 
Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben dieser 
Gremien sowie über die Dauer ihrer Tätigkeit beschließt 
der Bezirkstag, für die Besetzung findet je Kommission 
oder Arbeitsgemeinschaft das Verfahren nach St. Laguë/
Schepers Anwendung.

(2)	 1Aus der Mitte des Bezirkstags wird der Beirat „Er-
innerungskultur und Demokratie“ gebildet, der den Aus-
schuss für Kultur, Schulen und Museen in den Themen 
Erinnerungskultur und Demokratiestärkung berät. 2Der 
Beirat besteht aus dem Bezirkstagspräsidenten bzw. der 
Bezirkstagspräsidentin und 16 Bezirkstagsmitgliedern. 3Der 
Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagspräsidentin führt 
den Vorsitz. 4Für jedes Mitglied des Beirats ist ein Stellver-
treter bzw. eine Stellvertreterin namentlich zu bestellen. 
5Zur Regelung des Geschäftsgangs kann sich der Beirat 
eine Geschäftsordnung geben.

(3) 	1Aus der Mitte des Bezirkstags wird für Projekte des 
Bezirks die Arbeitsgruppe „Perspektive Bezirk Oberbayern“ 
gebildet. 2Die Arbeitsgruppe berät den Bezirkstagspräsiden-
ten bzw. die Bezirkstagspräsidentin bei der Umsetzung und 
Fortentwicklung des Gesamtprojekts „Perspektive Bezirk 
Oberbayern“ (vormals „Bezirk 2030+“). 3Die Arbeitsgruppe 
besteht aus dem Bezirkstagspräsidenten bzw. der Be-
zirkstagspräsidentin und 16 Bezirkstagsmitgliedern. 4Der 
Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagspräsidentin führt 

den Vorsitz. 5Für jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
sind zwei Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen namentlich 
zu bestellen. 6Zur Regelung des Geschäftsgangs kann sich 
die Arbeitsgruppe eine Geschäftsordnung geben.

4. Abschnitt

Fraktionen, Referenten und Referentinnen

§ 15
Fraktionen, Gruppen und Ausschussgemeinschaften

(1)	 Die über einen Wahlkreisvorschlag direkt oder über die 
Liste gewählten Bezirkstagsmitglieder bilden eine Frak-
tion, wenn ihrer Gruppe aufgrund des Verfahrens nach  
St. Laguë/Schepers mindestens ein Sitz in einem ständigen 
oder weiteren Ausschuss (§ 5) zusteht.

(2)	 1Einzelne Bezirkstagsmitglieder oder Gruppen, die 
sonst bei der Besetzung der Ausschüsse keine Berück-
sichtigung finden würden, können sich zum Zwecke der 
Erlangung von Ausschusssitzen zu Ausschussgemein-
schaften zusammenschließen (Art. 26 Abs. 2 Satz 5 und 
Art. 28 Abs.  1 Satz 2 BezO). 2Sie teilen das, bezogen auf 
die einzelnen Ausschüsse, dem Bezirkstagspräsidenten 
bzw. der Bezirkstagspräsidentin mit.

(3)	 1Bezirkstagsmitglieder können sich auch Fraktionen im 
Sinne des Absatzes 1 mit deren Zustimmung anschließen, 
jedoch kann ein Bezirkstagsmitglied nur einer Fraktion an-
gehören. 2Die für die Ausschussbesetzung maßgebende 
Fraktionsstärke ändert sich aber nur dann, wenn sich 
anschließende Bezirkstagsmitglieder von ihrer bisherigen 
Fraktion und deren Wählern öffentlich abwenden und künf-
tig die Politik der neuen Fraktion unterstützen; andernfalls 
entsteht nur ein so genanntes Hospitantenverhältnis.

(4)	 1Die Fraktionen und Gruppen teilen dem Bezirks-
tagspräsidenten bzw. der Bezirkstagspräsidentin ihre 
Bezeichnung und ihre Mitglieder sowie die Namen des 
Vorsitzenden bzw. der Vorsitzenden und der Stellvertreter 
bzw. Stellvertreterinnen mit. 2Pro angefangene zehn Mit-
glieder einer Fraktion darf dabei ein Stellvertreter bzw. eine 
Stellvertreterin benannt werden.

§ 16
Referenten und Referentinnen, Berichterstatter und Be-
richterstatterinnen

(1)	 1Der Bezirkstag kann aus seiner Mitte je einen Refe-
renten bzw. eine Referentin für Einrichtungen des Bezirks 
sowie für andere abgegrenzte Aufgabengebiete durch 
Beschluss bestellen. 2Sie sind kein Organ des Bezirks, 
sondern ein Bindeglied zwischen dem Bezirkstag und der 
Einrichtung. 3Sie berichten über die Angelegenheiten der 
Einrichtung, insbesondere über die Haushaltsführung.
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(2)	 1Bei der Erfüllung dieser Aufgabe hat sich der Referent 
bzw. die Referentin mit allen bedeutsamen Angelegenhei-
ten seines bzw. ihres Wirkungskreises vertraut zu machen. 
2Der Referent bzw. die Referentin ist von der Einrichtung 
oder der Bezirksverwaltung unverzüglich über alle bedeut-
samen Angelegenheiten der Einrichtung zu informieren. 
3Bei Eigenbetrieben oder Regiebetrieben informiert die 
Einrichtung. 4Der Referent bzw. die Referentin kann jedoch 
nicht in den Dienstbetrieb eingreifen, Weisungen erteilen 
oder in seiner bzw. ihrer Eigenschaft Schreiben des Bezirks 
oder seiner Einrichtungen unterzeichnen oder Erklärungen 
für den Bezirk abgeben.

(3)	 1Der Bezirkstag kann aus seiner Mitte für bestimmte 
Aufgabengebiete auch je drei Berichterstatter bzw. Bericht-
erstatterinnen bestellen. 2Für die Besetzung der Bericht-
erstatter findet je Aufgabengebiet das Verfahren nach St. 
Laguë/Schepers Anwendung.

5. Abschnitt 

Der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagspräsi-
dentin

§ 17
Zuständigkeit des Bezirkstagspräsidenten bzw. der Be-
zirkstagspräsidentin

(1)	 1Der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagspräsi-
dentin führt den Vorsitz im Bezirkstag, in den ständigen und 
in den weiteren Ausschüssen; für den Rechnungsprüfungs-
ausschuss gilt die Sonderregelung in Art. 85 Abs. 2 BezO. 
2Die Regelung in Art. 28 Abs. 2 Sätze 2 bis 4 BezO über 
den Vorsitz in den weiteren Ausschüssen bleibt unberührt.

(2)	 1Der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagsprä-
sidentin ist gemäß Art. 33 Abs. 3 BezO befugt, anstelle 
des Bezirkstags oder seiner Ausschüsse dringliche An-
ordnungen zu treffen und unaufschiebbare Geschäfte zu 
besorgen. 2Hiervon hat er bzw. sie dem Bezirkstag oder 
dem zuständigen Ausschuss in der nächsten Sitzung 
Kenntnis zu geben. 3Er bzw. sie ist zuständig für den Erlass 
dringlicher Anordnungen nach Art. 42 Abs. 2 des Landes-
straf- und Verordnungsgesetzes (LStVG).

(3)	 1Der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagsprä-
sidentin vollzieht die Beschlüsse des Bezirkstags und 
seiner Ausschüsse (Art. 32 BezO). 2Er bzw. sie vertritt den 
Bezirk nach außen (Art. 33a BezO); der Umfang seiner 
bzw. ihrer Vertretungsmacht ist auf seine bzw. ihre Befug-
nisse beschränkt. 3Die Regelung in Art. 35 b Abs. 3 BezO 
bleibt unberührt. 4Die Zuständigkeit für den Vollzug von 
Beschlüssen der Organe eines Eigenbetriebs und dessen 
Vertretung nach außen bestimmt sich nach Art. 74 Abs. 3 
Satz 1 BezO und der jeweiligen Eigenbetriebssatzung.

(4)	 1Hält der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstags-
präsidentin Beschlüsse des Bezirkstags oder seiner Aus-
schüsse für rechtswidrig, so hat er bzw. sie sie zu beanstan-
den, ihren Vollzug auszusetzen und, soweit erforderlich, die 
Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbeizuführen. 
2Diese Befugnisse stehen dem Regierungspräsidenten 
bzw. der Regierungspräsidentin zu, soweit der Regierung 
Verwaltungsaufgaben des Bezirks nach Art. 35 b BezO 
übertragen sind (Art. 52 Abs. 2 BezO). 3 Von einer solchen 
Aussetzung ist der Bezirkstag bzw. der beschließende 
Ausschuss unverzüglich zu verständigen.

(5)	 Der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagspräsi-
dentin erledigt in eigener Zuständigkeit nach Art. 33 Abs. 1 
Satz 1 BezO

1.	 die laufenden Angelegenheiten, die für den Bezirk keine 
grundsätzliche Bedeutung haben und keine erheblichen 
Verpflichtungen erwarten lassen, soweit nicht die 
Werkleitung eines Eigenbetriebs oder die Leitung der 
Bezirksgüterverwaltung zuständig ist,

2.	 die Angelegenheiten des Bezirks, die im Interesse der 
Sicherheit der Bundesrepublik oder eines ihrer Länder 
geheimzuhalten sind.

(6)	 1Der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagspräsi-
dentin ist nach Art. 34 Abs. 2 Satz 1 BezO zuständig für 
die Ernennung, Beförderung, Abordnung, Versetzung, Zu-
weisung an eine Einrichtung, Versetzung in den Ruhestand 
und Entlassung von Beamten und Beamtinnen des Bezirks 
bis zur Besoldungsgruppe A 8 und für die Einstellung, Hö-
hergruppierung, Abordnung, Versetzung, Zuweisung zu 
einem Dritten, Beschäftigung mittels Personalgestellung 
und Entlassung von Beschäftigten (Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen) des Bezirks bis zur Entgeltgruppe 8 
des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst. 2Er bzw. Sie 
wird gemäß Art. 34 Abs. 1 Satz 3 BezO ermächtigt,

1.	 alle Beamten und Beamtinnen des Bezirks der Besol-
dungsgruppen A 9 bis A 13 zu ernennen, Beamten und 
Beamtinnen bis A 14 zu ernennen, soweit es sich nicht 
um eine Position oder Stelle der Bereichs- oder Refe-
ratsleitung handelt, und die Beamten und Beamtinnen 
des Bezirks der Besoldungsgruppen A 9 bis A 14 zu 
befördern, zu einem anderen Dienstherrn abzuordnen 
oder zu versetzen, an eine Einrichtung zuzuweisen, in 
den Ruhestand zu versetzen und zu entlassen,

2.	 die Beschäftigten von Entgeltgruppe 9 bis Entgelt-
gruppe 12 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst 
einzustellen, die Beschäftigten bis Entgeltgruppe  13 
des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst einzustel-
len, soweit es sich nicht um eine Position oder Stelle 
der Bereichs- oder Referatsleitung handelt, und die 
Beschäftigten von Entgeltgruppe 9a bis Entgeltgruppe 
14 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst höher 
zu gruppieren, abzuordnen oder zu versetzen , einem 
Dritten zuzuweisen, mittels Personalgestellung zu be-
schäftigen und zu entlassen.

3Art. 74 Abs. 3 Satz 4 BezO bleibt unberührt.
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(7)	 1Der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagsprä-
sidentin wird durch den gewählten Stellvertreter bzw. die 
gewählte Stellvertreterin vertreten. 2Ist dieser bzw. diese 
verhindert, vertritt den Bezirkstagspräsidenten bzw. die 
Bezirkstagspräsidentin der vom Bezirkstag bestellte weitere 
Stellvertreter bzw. die vom Bezirkstag bestellte weitere 
Stellvertreterin (Art. 31 Abs. 1 BezO). 3Ist auch dieser bzw. 
diese verhindert, vertritt den Bezirkstagspräsidenten bzw. 
die Bezirkstagspräsidentin

1.	 im Bezirkstag, den Ausschüssen, Kommissionen und 
sonstigen Gremien sowie bei der Wahrnehmung von 
Mitgliedschaftsrechten für den Bezirk das an Lebens-
jahren älteste anwesende Bezirkstagsmitglied; 

2.	 im Übrigen der Direktor bzw. die Direktorin der Bezirks-
verwaltung und bei Verhinderung der Vertreter bzw. die 
Vertreterin gemäß der Dienstordnung für die Bezirks-
verwaltung des Bezirks Oberbayern (DO BV BezOB).

(8)	 1Ein Fall der Verhinderung liegt vor, wenn der zu Ver-
tretende bzw. die zu Vertretende aus tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründen, insbesondere infolge der Abwesenheit 
vom Sitz der Bezirksverwaltung von mehr als drei Arbeits-
tagen, wegen Urlaub oder Krankheit nicht in der Lage ist, 
sein bzw. ihr Amt auszuüben. 2Bei kurzzeitiger Abwesenheit 
bis zu drei Arbeitstagen regelt sich die Arbeitsvertretung in 
Geschäften der laufenden Verwaltung nach Absatz 7 Satz 3 
Nr. 2, vorausgesetzt, der gewählte Stellvertreter bzw. die 
gewählte Stellvertreterin des Bezirkstagspräsidenten bzw. 
der Bezirkstagspräsidentin ist ebenfalls abwesend. 3Für den 
Vorsitz im Bezirkstag, in einem Ausschuss oder in einer 
Kommission liegt ein Fall der Verhinderung bereits dann 
vor, wenn der zu Vertretende bzw. die zu Vertretende in 
der Sitzung nicht anwesend ist.

(9)	 1Der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagspräsi-
dentin wird ermächtigt, im Rahmen der Geschäftsverteilung 
(Art. 37 Abs. 2 BezO) einzelne seiner bzw. ihrer Befugnisse 
dem gewählten Stellvertreter bzw. der gewählten Stellver-
treterin und nach dessen bzw. deren Anhörung auch einem 
Bezirkstagsmitglied zu übertragen. 2Ferner wird er bzw. sie 
ermächtigt, Aufgaben dem Direktor bzw. der Direktorin der 
Bezirksverwaltung, den Abteilungsleitern bzw. Abteilungs-
leiterinnen der Bezirksverwaltung oder anderen beim Bezirk 
tätigen Bediensteten zu übertragen (Art. 31 Abs. 2 BezO).

§ 18
Weitere Zuständigkeiten des Bezirkstagspräsidenten  
bzw. der Bezirkstagspräsidentin sowie laufende Angele-
genheiten

(1)	 Kraft Gesetzes oder als laufende Angelegenheiten 
gemäß Art. 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BezO obliegen dem 
Bezirkstagspräsidenten bzw. der Bezirkstagspräsidentin, 
soweit nicht Art. 74 Abs. 3 Satz 1 BezO und die Eigenbe-
triebssatzungen oder die Betriebssatzung der Bezirksgü-
terverwaltung entgegenstehen, insbesondere

1.	 Führung der Dienstaufsicht über die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der Bezirksverwaltung sowie der 
Einrichtungen des Bezirks, Regelung der innerdienst-
lichen Angelegenheiten der Bezirksverwaltung und 
der Bezirkseinrichtungen, insbesondere Erlass von 
Dienstordnungen und Dienstanweisungen, Regelung 
der Geschäftsverteilung, Zeichnungsbefugnis, Anord-
nungsbefugnis, Arbeitszeitregelungen im Rahmen der 
geltenden Arbeitszeitordnung,

2.	 Abschluss von Rechtsgeschäften mit einer Verpflich-
tung des Bezirks bis zu einem Geldwert von einmalig 
150.000 € (netto), bei Fahrdienstausschreibungen für 
Menschen mit Behinderung bis zu 3.000.000 € (netto) 
oder wiederkehrend monatlich bis zu 10.000 € (netto), 
im Falle der Aufteilung in mehrere Lose ist der Gesamt-
betrag maßgebend; diese Angelegenheiten können nur 
im Rahmen des Bezirkshaushaltes sowie der Richtlinien 
und der Grundsatzbeschlüsse des Bezirkstags und 
seiner Ausschüsse erledigt werden,

3.	 Erstellung von Vorentwürfen und eingabefähigen Ent-
wurfsplanungen sowie Raum- und Funktionsprogram-
men für Baumaßnahmen, Durchführung von Bedarf-
sprüfungen und Förderverfahren, Vollzug des Art. 73 
der Bayerischen Bauordnung, Durchführung von Aus-
schreibungen, Bauvertrags- und Verdingungswesen, 
Genehmigung der eingabefähigen Entwurfsplanungen 
bei Bauvorhaben bis 150.000 € (netto), Vergabe von 
Liefer-, Bau-, Dienstleistungs- und freiberuflichen Auf-
trägen, deren Gesamtkostenrahmen mittels Freigabe 
der Maßnahme durch den Bezirksausschuss (§ 7 Abs. 3 
Nr. 3) oder Werkausschuss genehmigt wurde sowie die 
Änderung und Kündigung von Liefer-, Bau- und Dienst-
leistungsaufträgen in Zusammenhang mit Baumaßnah-
men, wenn der genehmigte Gesamtkostenrahmen nicht 
überschritten wird und mit der Änderung keine Plan-/
Nutzungsänderung verbunden ist.

4.	 Einleitung und Führung von Aktivprozessen, Führung 
von Passivprozessen sowie Einlegung von Rechtsbe-
helfen und Rechtsmitteln, Bestellung eines Rechts-
anwalts bzw. einer Rechtsanwältin in den Fällen des 
Anwaltszwanges sowie in den Fällen, in denen es zur 
Rechtsverfolgung geboten erscheint, jeweils ohne Rück-
sicht auf den Wert des Streitgegenstands (Streitwert), 
Abschluss von Vergleichen im Rahmen von Gerichts-
verfahren mit einem Wert des Nachgebens seitens des 
Bezirks Oberbayern bis zu 150.000 €, 
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17.	1Entscheidung in den Angelegenheiten des Bezirks 
als überörtlicher Träger in Angelegenheiten des 
Sozialhilfe- und Kriegsopferfürsorgerechts, des La-
stenausgleichsgesetzes (LAG) und des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes (KJHG) einschließlich der Führung 
von Rechtsstreitigkeiten und des Abschlusses von au-
ßergerichtlichen und gerichtlichen Vergleichen sowie 
Erlass von Einzelweisungen im Sinne des Art. 83 Abs. 
4 Halbsatz 2 AGSG ohne Wertbegrenzung, soweit nicht 
der Sozial- und Gesundheitsausschuss zuständig ist. 
2Stundung von Forderungen bis zu 2 Monaten ohne 
Wertbegrenzung, für längere Zeiträume bis 75.000 €, 
Niederschlagung und Erlass von Forderungen bis zu 
25.000 € im Einzelfall; bei wiederkehrenden Leistungen 
ist der Jahresbetrag maßgeblich,

18.	öffentliche Bekanntmachungen,
19.	Verleihung der Bezirksmedaille, 
20.	Erteilung besonderer Prüfaufträge an das Rechnungs-

prüfungsamt (Art. 86 Abs. 2 BezO, § 14 der Unterneh-
menssatzung für das Kliniken des Bezirks Oberbayern – 
Kommunalunternehmen und Gesellschaftsverträge),

21.	Bewilligung von Zuschüssen in den Bereichen Heimat-
pflege, Volksmusik, Fischerei- und Bienenfachberatung, 
Natur- und Landschaftsschutz, Kultur und Denkmalpfle-
ge bis zu einer Höhe von 2.500.- € im Einzelfall,

22.	Entscheidungen in der Funktion als Gesellschaftsver-
treter des Bezirks Oberbayern in Gesellschaften des 
privaten Rechts,

23.	Stellungnahmen zur Änderung von unbewohntem Be-
zirksgebiet. 

(2)	 Soweit Aufgaben nach Absatz 1 nicht unter Art. 33 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BezO fallen, werden sie hiermit dem 
Bezirkstagspräsidenten bzw. der Bezirkstagspräsidentin 
gemäß Art. 33 Abs. 2 BezO zur selbständigen Erledigung 
übertragen.

Zweiter Teil

Der Geschäftsgang des Bezirkstags und seiner Ausschüsse

1. Abschnitt

Geschäftsgang des Bezirkstags

§ 19
Sitzungszwang und Zutrittsrecht

(1)	 1Der Bezirkstag beschließt in Sitzungen (Art. 38 Abs. 1 
BezO). 2Die Sitzungen sind grundsätzlich öffentlich. 3Eine 
Beschlussfassung durch mündliche Befragung außerhalb 
der Sitzungen oder im so genannten Umlaufverfahren ist 
unzulässig.

(2)	 Der Bezirkstag ist beschlussfähig, wenn sämtliche 
Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit 
der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist.

5.	 1Entscheidung über personelle Angelegenheiten der 
Beamten und Beamtinnen im Einzelfall, soweit nicht 
der Bezirkstag oder ein Ausschuss nach Art. 34 Abs. 1 
BezO in Verbindung mit §§ 2 bis 4 und §§ 6 bis 13 dieser 
Geschäftsordnung oder nach den beamtenrechtlichen 
Bestimmungen als oberste Dienstbehörde zuständig 
ist, insbesondere Zuweisungen in einzelne Planstellen, 
Versetzungen von Beamten und Beamtinnen inner-
halb des Bezirks (einschließlich seiner Einrichtungen), 
Entscheidung über Anträge auf Genehmigung von 
Urlaub, Nebentätigkeiten und Teilzeitbeschäftigung 
sowie Widerspruchsangelegenheiten und von In- und 
Auslandsdienstreisen jeweils ohne Rücksicht auf die 
Besoldungsgruppe; gleiches gilt für die Beschäftigten. 
2Diese Angelegenheiten können nur im Rahmen des 
Bezirkshaushalts, des Stellenplans, der gesetzlichen 
und tarifrechtlichen Vorschriften sowie der Richtlinien 
und Grundsatzbeschlüsse des Bezirkstags und seiner 
Ausschüsse erledigt werden,

6.	 Löschungsbewilligungen, Pfandfreigaben und Rang-
rücktrittsbewilligungen für dingliche Belastungen ein-
schließlich Grundbuchvormerkungen,

7.	 Stundung und Gewährung von Teilzahlungen bis zu 2 
Monaten ohne Wertbegrenzung, für längere Zeiträume 
bis zu 75.000 €,

8.	 Niederschlagung und Erlass von Forderungen und öf-
fentlichen Abgaben bis zu 25.000 € im Einzelfall; Abgabe 
von Anerkenntnissen bis zu 25.000 € und Abschluss von 
Vergleichen mit einem Wert des Nachgebens seitens 
des Bezirks Oberbayern bis zu 25.000 € im Einzelfall; 
bei wiederkehrenden Leistungen ist der Jahresbetrag 
maßgeblich,

9.	 nachträgliche Zinsänderung für aufgenommene Kredite,
10.	Aufnahme von Krediten sowie von Kassenkrediten im 

Rahmen des in der Haushaltssatzung oder Nachtrags-
haushaltssatzung festgelegten Gesamtbetrages,

11.	Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben 
und deren Deckung bis zu 10.000 € je Haushaltsansatz,

12.	Bestellung der Kassenverwalter bzw. Kassenverwalte-
rinnen und der Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen,

13.	An- und Verkauf sowie Tausch von Wertpapieren,
14.	Annahme und Ausschlagung von Geschenken und 

Spenden bis zu einem Wert von 1.000 €, soweit es sich 
nicht um Spenden handelt, die von anonymen Dritten 
über einen Förderverein an den Bezirk weitergereicht 
werden, oder die aus den Beiträgen der Vereinsmit-
glieder oder aus Einnahmen aus Veranstaltungen des 
Fördervereins stammen,

15.	Annahme und Ausschlagung von Erbschaften bis zu 
einem Wert von 100.000 €,

16.	Abstimmung über die Zahl der Abschreibungsanteile 
gemäß § 21 Abs. 3 Satz 2 SKZVI,
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(3)	 1Zu den öffentlichen Sitzungen des Bezirkstags (Art. 43 
Abs. 2 BezO) haben alle nach Maßgabe des für Zuhörer und 
Zuhörerinnen verfügbaren Raumes Zutritt. 2Für die Presse 
ist stets die erforderliche Zahl von Plätzen freizuhalten.

(4)	 1Die Sitzungen des Bezirkstags und der in § 5 Abs. 1 
und 2 genannten Ausschüsse werden im öffentlichen Teil 
per Livestream ins Internet übertragen. 2Die Übertragung 
erfolgt nur aus dem Plenarsaal des Verwaltungsgebäudes 
(Prinzregentenstraße 14). 3Die Aufnahmen sind auf das 
Präsidium inklusive Rednerpult beschränkt. 4Sitzungen 
anderer Gremien werden nicht im Livestream übertragen. 
5Eine Speicherung oder Archivierung des Livestreams 
erfolgt nicht.

(5)	 1Die Anfertigung von Ton- und Bildaufnahmen jeder Art 
durch Zuhörer und Zuhörerinnen ist nicht gestattet. 2Ton- 
und Bildaufnahmen der Gremienmitglieder in öffentlichen 
Sitzungen bedürfen der Zustimmung des Bezirkstags; sie 
sind auf Verlangen eines einzelnen Mitglieds hinsichtlich 
seiner Person zu unterlassen. 3Ton- und Bildaufnahmen von 
Bezirksbediensteten und sonstigen Sitzungsteilnehmern 
sind unzulässig.

§ 20
Öffentlichkeit und nichtöffentliche Sitzungen

(1)	 Die Sitzungen sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten 
auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte An-
sprüche Einzelner entgegenstehen (Art. 43 Abs. 2 BezO). 

(2)	 1In nichtöffentlicher Sitzung (Art. 43 Abs. 2 BezO) wer-
den in der Regel behandelt:

1.	 Personalangelegenheiten in Einzelfällen, wenn persön-
liche Verhältnisse oder persönliche Angelegenheiten 
betroffen sind,

2.	 Grundstücksangelegenheiten in Einzelfällen, wenn wirt-
schaftliche oder finanzielle Verhältnisse erörtert werden 
oder eine Geheimhaltung zur Wahrung der Interessen 
geboten ist,

3.	 Vergabe von Leistungen, wenn persönliche Verhält-
nisse der Bieter bzw. Bieterinnen und/oder Gründe für 
einen Ausschluss vom Vergabeverfahren beraten und 
beschlossen werden, 

4.	 Entscheidung über Ehrungen und Auszeichnungen im 
Einzelfall, wenn persönliche oder sachliche Verhältnisse 
der vorgeschlagenen Person erörtert werden.

2Ferner werden in nichtöffentlicher Sitzung Angelegen-
heiten, deren nichtöffentliche Behandlung durch Gesetz 
vorgeschrieben oder von den zuständigen Behörden an-
geordnet ist, behandelt.

(3)	 1Über den Ausschluss der Öffentlichkeit wird in nicht- 
öffentlicher Sitzung beraten und entschieden. 2Der Aus-
schluss der Öffentlichkeit kann auf Abschnitte der Verhand-
lung beschränkt werden.

(4)	 1Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
sind der Öffentlichkeit bekannt zu geben, sobald die 
Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. 2Die 
Bekanntgabe erfolgt in der nächsten auf den Wegfall der 
Geheimhaltungsgründe folgenden öffentlichen Sitzung des 
Bezirkstages oder eines beschließenden Ausschusses.

§ 21
Vorbereitung der Sitzungen

(1)	 1Der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagspräsi-
dentin schlägt die Tagesordnung für den Bezirkstag in der 
Ladung vor. 2Die Bezirkstagsmitglieder werden durch den 
Bezirkstagspräsidenten bzw. die Bezirkstagspräsidentin 
unter Beifügung der Tagesordnung auf elektronischem Weg 
mit einer Frist von zehn Tagen geladen; eine schriftliche La-
dung erfolgt nur auf Antrag eines Bezirkstagsmitglieds. 3Für 
die schriftliche Einladung gilt das Datum des Poststempels, 
die Ladung auf elektronischem Weg geht zu, wenn sie im 
elektronischen Briefkasten des Empfängers oder bei sei-
nem Provider abrufbar eingegangen und üblicherweise mit 
der Kenntnisnahme zu rechnen ist. 4Die Tagesordnung kann 
bis spätestens zum Ablauf des 3. Tages vor der Sitzung er-
gänzt werden. 5Die Ladungsfrist kann in dringenden Fällen 
auf 3 Tage verkürzt werden, dabei werden der Sitzungstag 
und der Tag des Zugangs der Ladung bei der Berechnung 
der Frist nicht mitgerechnet. 6Zu Beginn der Sitzung setzt 
der Bezirkstag die Tagesordnung fest. 7Den Bezirkstags-
mitgliedern sind nach Möglichkeit die zur Vorbereitung der 
Beratung erforderlichen Unterlagen gleichzeitig zuzuleiten 
oder über ein internes elektronisches Informationssystem 
zugänglich zu machen. 8Andernfalls sind diese unverzüglich 
nachzureichen.

(2)	 Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung der öffentlichen 
Sitzungen werden zeitgleich mit der Einladung durch An-
schlag am schwarzen Brett im Bezirksverwaltungsgebäude 
bekannt gegeben und im Internetportal des Bezirks Ober-
bayern veröffentlicht (§ 35 Abs. 2).

(3)	 Über die Vorbereitungen der Sitzungsverhandlungen 
trifft der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagspräsi-
dentin die notwendigen Entscheidungen. 

(4)	 1Absatz 1 gilt nicht für die konstituierende Sitzung des 
Bezirkstags nach einer Neuwahl. 2Bis zur Wahl des Be-
zirkstagspräsidenten bzw. der Bezirkstagspräsidentin leitet 
der Regierungspräsident bzw. die Regierungspräsidentin 
oder das an Lebensjahren älteste anwesende Bezirkstags-
mitglied die Sitzung. 3Im übrigen gilt Art. 24 Abs. 1 Satz 3 
BezO. 

§ 21a
Hybridsitzungen

(1)	 1Bezirkstagsmitglieder und Sachverständige können an 
Sitzungen des Bezirkstags, der ständigen Ausschüsse (§ 5 
Abs. 1) und der weiteren Ausschüsse (§ 5 Abs. 2) mittels 
Ton-Bild-Übertragung teilnehmen (Art. 38a BezO). 2Dies gilt 
nicht für Sitzungen, die außerhalb des Verwaltungsgebäu-
des (München, Prinzregentenstraße 14) stattfinden; hierauf 
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(3)	 1Die Anträge sind innerhalb einer Frist von vier Mona-
ten, in den Fällen des Art. 24 Abs. 1 Satz 2  BezO innerhalb 
einer Frist 14 Tagen nach Eingang des Antrags, dem Be-
zirkstag zur Beschlussfassung zu unterbreiten. 2Die Vier-
monatsfrist kann in Ausnahmefällen, in denen die Kosten 
einer Bezirkstagssitzung außer Verhältnis zur Gewichtigkeit 
eines Antrags stehen, bis zu zwei Monaten überschritten 
werden. 3Ist wegen der Schwierigkeiten oder des Umfangs 
notwendiger Vorarbeiten eine Einhaltung dieser Frist nicht 
möglich, so erhält der zuständige Fachausschuss innerhalb 
von drei Monaten nach Antragstellung einen Zwischen-
bericht.

(4)	 Dringliche Anträge zu Gegenständen, die nicht auf der 
Tagesordnung stehen und in der Sitzung behandelt werden 
sollen, können bis zu Beginn der Sitzung beim Vorsitzenden 
bzw. bei der Vorsitzenden schriftlich eingereicht werden.

(5)	 Die Anträge sind so zu formulieren, dass sie mit „Ja“ 
oder „Nein“ beantwortet werden können. 

§ 23
Vorsitz und Handhabung der Ordnung

(1)	 1Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende eröffnet die 
Sitzung, stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung und 
die Beschlussfähigkeit (Art. 38 Abs. 1 BezO) fest, leitet und 
schließt die Sitzung. 2Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzen-
de handhabt die Ordnung in den Sitzungen und übt das 
Hausrecht aus.

(2)	 1Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende kann Redner 
und Rednerinnen, die vom Verhandlungsgegenstand 
abschweifen oder sich in Wiederholungen ergehen, zur 
Sache verweisen. 2Er bzw. sie kann Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen, welche die Ordnung stören, zur Ordnung 
rufen. 3Bei Nichtbeachtung dieser Warnung kann ihnen der 
Vorsitzende bzw. die Vorsitzende das Wort entziehen.

(3)	 1Bezirkstagsmitglieder, welche die Ordnung fortgesetzt 
erheblich stören, können vom Vorsitzenden bzw. von der 
Vorsitzenden von der Sitzung ausgeschlossen werden; 
hierzu gilt die Zustimmung des Bezirkstags (Art. 44 Abs. 1 
Satz 3 BezO) als erteilt, wenn sich aus der Mitte des Be-
zirkstags kein Widerspruch erhebt. 2Über den Ausschluss 
von weiteren Sitzungen entscheidet der Bezirkstag (Art. 44 
Abs. 2 BezO).

(4)	 1Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende kann Zuhörer 
und Zuhörerinnen, die durch Beifalls- oder Missfallens-
kundgebungen oder auf andere Weise die Sitzung stören, 
zur Ordnung rufen. 2Er bzw. sie kann einzelne oder bei all-
gemeiner Unruhe sämtliche Zuhörer und Zuhörerinnen mit 
Ausnahme der Presse aus dem Sitzungsraum verweisen 
und nötigenfalls entfernen lassen.

wird gegebenenfalls in der Ladung gesondert hingewiesen. 
3Voraussetzung für die virtuelle Teilnahme an den Sitzungen 
ist die Unterzeichnung der Belehrung über die Teilnahme 
an Hybridsitzungen.

(2)	 1Bezirkstagsmitglieder, die mittels Ton-Bild-Übertragung 
an der Sitzung teilnehmen wollen, müssen dies dem Be-
zirkstagspräsident oder der Bezirkstagspräsidentin nach 
Zugang der Ladung spätestens bis zum 3. Arbeitstag vor 
der Sitzung des Gremiums schriftlich oder elektronisch über 
das Funktionspostfachs des Sitzungsdienstes mitteilen. 
2Sie erhalten für die Teilnahme vor der Sitzung einen Link, 
der per E-Mail an die vom Gremienmitglied zur Verfügung 
gestellte Mailadresse versandt wird. 3Die Bezirkstagsmit-
glieder sind aufgefordert, eine Teilnahme mittels Ton-Bild-
Übertragung nur bei Bedarf in Anspruch zu nehmen und 
über das Funktionspostfach des Sitzungsdienstes mitzu-
teilen, wenn sie nach dem Versand des Links statt mittels 
Ton-Bild-Übertragung in Präsenz an der Sitzung teilnehmen 
wollen.

(3)	 1Der Verantwortungsbereich des Bezirks Oberbayern 
beschränkt sich auf die Bereitstellung der Plattform zur 
audiovisuellen Zuschaltung. 2Ist entweder mindestens ein 
Bezirkstagsmitglied zugeschaltet oder bestätigt ein Test, 
dass eine Zuschaltmöglichkeit besteht, wird vermutet, dass 
der Grund für eine Nichtzuschaltung eines Bezirkstags-
mitglieds nicht im Verantwortungsbereich des Bezirks liegt 
(Art. 38a Abs. 4 Satz 5 BezO).

(4)	 1Bei Sitzungen des Bezirkstags kann die Abstimmung 
von allen Bezirkstagsmitgliedern auch durch ein Abstim-
mungstool erfolgen. 2Im Übrigen erfolgt die Abstimmung der 
zugeschalteten Bezirks-tagsmitglieder durch das Einblen-
den des Zeichens „Handheben“ im MS Teams oder durch 
ein auf dem Bildschirm deutlich sichtbares Handzeichen 
oder Handaufheben. 3Eine Teilnahme an Wahlen ist nicht 
möglich (Art. 38a Abs. 1 Satz 6 BezO).

(5)	 Bei Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung zu ei-
ner nichtöffentlichen Sitzung haben die zugeschalteten 
Bezirkstagsmitglieder dafür Sorge zu tragen, dass die 
Übertragung in ihrem Verantwortungsbereich nur von ihnen 
wahrgenommen wird (Art. 38a Abs. 5 BezO).

§ 22
Stellung von Sachanträgen und deren Behandlung

(1)	 Anträge, die vom Bezirkstag behandelt werden sollen, 
sind schriftlich zu stellen, kurz zu begründen und beim Be-
zirkstagspräsidenten bzw. bei der Bezirkstagspräsidentin 
einzureichen, der bzw. die die Fraktionen unverzüglich 
unterrichtet. 

(2)	 Soweit Anträge Ausgaben verursachen, müssen sie 
gleichzeitig Deckungsvorschläge enthalten.
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(5)	 1Falls die Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal nicht 
anders wiederherzustellen ist, kann der Vorsitzende bzw. 
die Vorsitzende die Sitzung unterbrechen oder aufheben. 
2Eine unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten 
Tag fortzusetzen; einer neuerlichen Ladung hierzu bedarf es 
nicht. 3Die Beratung ist an dem Punkt, an dem die Sitzung 
unterbrochen wurde, fortzusetzen.

(6)	 1Die Bezirkstagsmitglieder sind gehalten, sich in die 
aufliegende Anwesenheitsliste einzutragen. 2Eine Verhin-
derung an der Sitzungsteilnahme ist unter Angabe des 
Grundes dem Bezirkstagspräsidenten bzw. der Bezirks-
tagspräsidentin rechtzeitig anzuzeigen. 3Die eingegangene 
Entschuldigung wird in der Anwesenheitsliste vermerkt.

§ 24
Beratungsgrundsätze, Sachverständige,
Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung

(1)	 1Die Reihenfolge der Beratung richtet sich nach der 
Tagesordnung. 2Gegenstände der nichtöffentlichen Sitzung 
werden grundsätzlich nach denen der öffentlichen Sitzung, 
Angelegenheiten außerhalb der Tagesordnung regelmäßig 
am Schluss der Sitzung behandelt. 3Durch Beschluss kann 
eine andere Reihenfolge der Tagesordnung festgelegt 
werden.

(2)	 Soweit erforderlich, können auf Beschluss des Bezirks-
tags Sachverständige zugezogen und gutachterlich gehört 
werden.

(3)	 Bezirkstagsmitglieder, die wegen persönlicher Betei-
ligung von der Beratung und Abstimmung über einen be-
stimmten Verhandlungsgegenstand ausgeschlossen sind 
(Art. 40 Abs. 1 BezO), haben dies dem Vorsitzenden bzw. 
der Vorsitzenden vor Beginn der Sitzung unaufgefordert 
mitzuteilen.

§ 25
Berichterstattung, Reihenfolge der Wortmeldungen

(1)	 1Zu jedem Beratungsgegenstand ist zuerst über den 
Sachverhalt zu berichten. 2Es soll ein bestimmter Antrag 
gestellt werden. 3Wenn eine Angelegenheit in einem Aus-
schuss vorberaten wurde, ist der Ausschussbeschluss 
vorzutragen.

(2)	 1Nach der Berichterstattung, gegebenenfalls nach dem 
Vortrag des Sachverständigen bzw. der Sachverständigen, 
eröffnet der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende die Beratung 
und erteilt das Wort nach der Reihenfolge der Wortmel-
dungen. 2Bei gleichzeitiger Wortmeldung entscheidet der 
Vorsitzende bzw. die Vorsitzende über die Reihenfolge. 3Er 
bzw. sie kann sich jederzeit auch selbst in die Beratung 
einschalten. 4Der Verwaltung kann er bzw. sie Gelegenheit 
zur Äußerung geben.

(3)	 1Das Wort kann wiederholt erteilt werden, zum gleichen 
Verhandlungsgegenstand jedoch nicht mehr als dreimal. 
2Die Redner und Rednerinnen haben sich an den zur Be-
ratung stehenden Tagesordnungspunkt zu halten und nicht 
vom Thema abzuweichen.

(4)	 1Bei Wortmeldungen zur Geschäftsordnung oder Be-
richtigung von Tatsachen ist das Wort unverzüglich zu 
erteilen. 2Erfolgt diese Wortmeldung während einer Rede, 
so kommt sie unmittelbar nach der Rede zum Aufruf.

(5)	 1Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende hat das Recht 
zur Schlussäußerung. 2Die Beratung wird vom Vorsitzenden 
bzw. von der Vorsitzenden geschlossen.

§ 26
Anträge zur Geschäftsordnung, Zusatz- und Änderungs-
anträge

(1)	 Während der Beratung über einen Verhandlungsge-
genstand sind jederzeit zulässig:

1.	 Anträge zur Geschäftsordnung,
2.	 Anträge auf Schluss der Redeliste, Schluss der Aus-

sprache oder auf Verkürzung der Redezeit,
3.	 Zusatz- oder Änderungsanträge,
4.	 die Zurückziehung des Antrages.

(2)	 1Über Anträge nach Absatz 1 Nr. 1 oder Nr. 2 ist nach 
Anhörung je eines Redners bzw. einer Rednerin für und 
gegen den Antrag sofort abzustimmen. 2Anträge nach Ab-
satz 1 Nr. 2 können nur von Bezirkstagsmitgliedern gestellt 
werden, die nicht selbst zur Sache gesprochen haben.

(3)	 Die Anträge nach Absatz 1 bedürfen nicht der Schrift-
form.

§ 27
Abstimmungsgrundsätze

(1)	 Nach Schluss der Aussprache lässt der Vorsitzende 
bzw. die Vorsitzende über den Antrag (§ 25 Abs. 1 Satz 2) 
abstimmen.

(2)	 Ist über mehrere Anträge abzustimmen, so geschieht 
dies in der nachstehenden Reihenfolge:

1.	 Anträge bzw. Beschlüsse der Ausschüsse,
2.	 Zusatz- oder Änderungsanträge mit lediglich gering-

fügigen Änderungen; jedoch keine weitergehenden 
Anträge und Anträge die einen völlig anderen oder 
das Gegenteil eines vom Ausschuss vorgeschlagenen 
Beschlusses zum Inhalt haben

3.	 weitergehende Anträge, die einen größeren Aufwand 
erfordern oder eine einschneidendere Maßnahme zum 
Gegenstand haben und Anträge, die einen völlig an-
deren Inhalt oder das Gegenteil eines vom Ausschuss 
vorgeschlagenen Beschlusses zum Gegenstand haben,

4.	 zeitlich zuerst gestellte Anträge, wenn später gestellte 
nicht unter die Nummern 1 bis 3 fallen.
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(3)	 1Die Abstimmung vollzieht sich in der Regel durch 
Handaufheben; in den Sitzungen des Bezirkstags kann 
die Abstimmung auch durch ein Abstimmungstool erfolgen. 
2Ist das Ergebnis zweifelhaft, so ist eine Gegenprobe vor-
zunehmen; ist auch diese zweifelhaft oder beantragt we-
nigstens ein Viertel der anwesenden Bezirkstagsmitglieder 
namentliche Abstimmung, so ist diese durchzuführen. 3In 
diesem Fall stimmen die Mitglieder in der Reihenfolge der 
Anwesenheitsliste ab, der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende 
stets zuletzt.

(4)	 1Beschlüsse werden in offener Abstimmung mit ein-
facher Mehrheit der Abstimmenden gefasst, soweit nicht 
durch Gesetz eine besondere Mehrheit vorgeschrieben ist. 
2Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 3Stimm-
enthaltung ist nicht zulässig (Art. 39 Abs. 1 Satz 2 BezO).

(5)	 Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende stellt das Ab-
stimmungsergebnis fest und gibt bekannt, ob der Antrag 
angenommen oder abgelehnt ist.

§ 28
Wahlen

(1)	 1Gesetzlich oder durch Rechtsvorschrift vorgeschrie-
bene Wahlen werden in geheimer Abstimmung mit ver-
deckten Stimmzetteln durchgeführt. 2Sie sind nur gültig, 
wenn sämtliche Bezirkstagsmitglieder unter Angabe des 
Gegenstandes geladen sind und die Mehrheit von ihnen 
anwesend und stimmberechtigt ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 2 
BezO).

(2)	 1Zur Feststellung des Wahlergebnisses wird aus der 
Mitte des Bezirkstags ein Wahlausschuss gebildet. 2Dieser 
besteht aus einem Vorsitzenden bzw. einer Vorsitzenden 
und mindestens zwei weiteren Mitgliedern.

(3)	 1Ungültig sind insbesondere Neinstimmen, leere 
Stimmzettel und solche Stimmzettel, die den Namen des 
Gewählten bzw. der Gewählten nicht eindeutig erkennen 
lassen. 2Die Stimmzettel dürfen nicht unterschrieben sein 
und keine Zusätze enthalten oder sonstige Kennzeichen 
tragen. 3 Ist mindestens die Hälfte der abgegebenen Stim-
men ungültig, ist die Wahl zu wiederholen.

(4)	 1Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhält. 2Wird die Mehrheit im ersten 
Wahlgang nicht erreicht, so tritt Stichwahl unter den beiden 
Bewerbern bzw. Bewerberinnen mit den höchsten Stim-
menzahlen ein (Art. 42 Abs. 3 Sätze 3 und 6 BezO).

(5)	 1Haben im ersten Wahlgang von mehreren Bewerbern 
bzw. Bewerberinnen drei oder mehr die gleiche höchste 
Stimmenzahl erhalten oder stehen an zweiter Stelle zwei 
oder mehr Bewerber bzw. Bewerberinnen mit gleichen Stim-
menzahlen, so entscheidet das Los darüber, wer von den 
Bewerbern bzw. Bewerberinnen mit gleicher Stimmenzahl 
in die Stichwahl kommt. 2Bei Stimmengleichheit in der Stich-
wahl entscheidet gleichfalls das Los (Art. 42 Abs. 3 Satz 7 
BezO). 3Das Los zieht ein Mitglied des Wahlausschusses. 
4Die Lose stellt der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende des 
Wahlausschusses in Abwesenheit dieses Mitglieds her. 
5Der Hergang der Losziehung ist in der Niederschrift dar-
zustellen.

§ 29
Anfragen

1Jedes Bezirkstagsmitglied hat das Recht, in Bezirksange-
legenheiten Anfragen an den Bezirkstagspräsidenten bzw. 
die Bezirkstagspräsidentin einzureichen, die es schriftlich 
beantwortet zu haben wünscht. 2Die Anfragen müssen sich 
auf Tatsachen beschränken, knapp und sachlich gehalten 
sein. 3Die Anfragen werden vom Bezirkstagspräsidenten 
bzw. von der Bezirkstagspräsidentin beantwortet. 4Die Ant-
wort soll gegenüber dem Fragesteller bzw. der Fragestel-
lerin binnen eines Monats erfolgen. 5Kann diese Frist nicht 
eingehalten werden, ist eine Zwischennachricht zu erteilen.

§ 30
Niederschriften

(1)	 1Über die Sitzungen des Bezirkstags werden Ergebnis-
niederschriften erstellt. 2Für sie gelten die Bestimmungen 
des Art. 45 BezO. 3Ist ein Mitglied des Bezirkstags bei einer 
Beschlussfassung abwesend, so ist dies in der Niederschrift 
besonders zu vermerken. 4Die Niederschriften werden  
mit Ausnahme der Niederschrift über die nichtöffentlichen 
Sitzungen allen Bezirkstagsmitgliedern zugeleitet oder über 
ein internes elektronisches Informationssystem zugänglich 
gemacht.

(2)	 1Die Einsicht in die Niederschriften über die öffent- 
lichen Sitzungen steht allen Bürgerinnen und Bürgern 
des Bezirksgebiets frei. 2Die Bezirksbürgerinnen und 
Bezirksbürger können Einsicht in die Niederschriften der 
öffentlichen Sitzungen des Bezirkstags nehmen und sich 
Kopien erteilen lassen. 3Für die Fertigung der Kopien nach 
Satz 2 kann der Bezirk Kosten nach Maßgabe der Kosten-
satzung erheben.4Die Ergebnisprotokolle der öffentlichen 
Sitzungen werden unverzüglich nach der Genehmigung 
des Protokolls im Internetportal des Bezirks Oberbayern 
veröffentlicht (§ 35 Abs. 2).

(3)	 1Einwendungen gegen den Inhalt sind spätestens zu 
Beginn der übernächsten Sitzung schriftlich beim Vorsitzen-
den bzw. bei der Vorsitzenden geltend zu machen. 2Hilft 
der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende den Einwendungen 
nicht ab, entscheidet der Bezirkstag.

(4)	 Werden keine Einwendungen im Sinne von Absatz 3 
Satz 1 erhoben, gilt die Niederschrift als genehmigt.
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(5)	 1Als Hilfsmittel zur Erstellung der Niederschriften kön-
nen in den Sitzungen Tonträger verwendet werden. 2Die 
Aufzeichnungen sind nach Genehmigung der Niederschrift 
(Absätze 2 und 3) unverzüglich zu löschen. 3Jedes Bezirks-
tagsmitglied kann betreffend seiner eigenen Wortmeldung 
das Abstellen des Gerätes verlangen.

§ 31
Einsichtnahme durch die Mitglieder des Bezirkstags

1Die Mitglieder des Bezirkstags sind berechtigt jederzeit 
Niederschriften über öffentliche und nichtöffentliche Sit-
zungen des Bezirkstags und der Ausschüsse und Gremien 
einzusehen und sich unentgeltlich Kopien der Niederschrif-
ten der öffentlichen Sitzungen erteilen lassen. 2Nieder-
schriften über öffentliche Sitzungen werden zeitnah in ein 
internes elektronisches Informationssystem eingestellt.  

2. Abschnitt

Geschäftsgang der Ausschüsse und Kommissionen

§ 32
Geschäftsgang

(1)	 Die Bestimmungen des 1. Abschnitts des 2. Teils dieser 
Geschäftsordnung gelten, soweit im folgenden nichts an-
deres bestimmt ist, sinngemäß auch für den Geschäftsgang 
in den Ausschüssen, Kommissionen und Gremien, die auf 
elektronischem Weg geladen werden.

(2)	 Die Behandlungsfrist (§ 22 Abs. 3) soll grundsätzlich 
acht Wochen nicht überschreiten.

(3)	 1Ist der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende verhindert 
oder persönlich beteiligt, so führt seine bzw. ihre Vertretung 
den Vorsitz im Ausschuss. 2Ist diese bereits Mitglied des 
Ausschusses, nimmt dessen bzw. deren Vertretung für die 
Dauer der Vertretung den Sitz im Ausschuss ein.

(4)	 Ist ein Ausschussmitglied an der Teilnahme an einer 
Sitzung verhindert, veranlasst es selbst die Ladung seines 
gemäß § 5 Abs. 6 bestellten Stellvertreters bzw. seiner ge-
mäß § 5 Abs. 6 bestellten Stellvertreterin; eine Ladungsfrist 
ist dabei nicht zu wahren.

(5)	 1Rede-, antrags- und abstimmungsberechtigt sind un-
beschadet des § 25 Abs. 2 Satz 4 nur die Ausschuss- bzw. 
Kommissionsmitglieder. 2Berät der Ausschuss bzw. die 
Kommission einen Antrag eines Bezirkstagsmitglieds, das 
nicht Mitglied im Ausschuss bzw. in der Kommission ist, 
so gibt der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende dem Antrag-
steller bzw. der Antragstellerin die Möglichkeit, den Antrag 
mündlich zu begründen.

(6)	 Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende kann im Einzelfall 
von Absatz 5 Ausnahmen zulassen.

(7)	 Die Referenten und Referentinnen sowie die Be-
richterstatter und Berichterstatterinnen sollen durch den 
Bezirkstagspräsidenten bzw. die Bezirkstagspräsidentin 
zu den Tagesordnungspunkten hinzugezogen werden, die 
ihre Aufgabenbereiche berühren.

(8)	 1Zu den Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschus-
ses lädt der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende des Rech-
nungsprüfungsausschusses ein; der Bezirkstagspräsident 
bzw. die Bezirkstagspräsidentin erhält einen Abdruck der 
Einladung. 2Bezirksbedienstete, Vertreter bzw. Vertreterin-
nen von Unternehmen, an denen der Bezirk Oberbayern 
beteiligt ist und Sachverständige können auf Einladung 
an den Sitzungen teilnehmen; Mitglieder des Bezirkstags 
Oberbayern haben jederzeit die Möglichkeit, als Zuhörer 
teilzunehmen. 3Der Rechnungsprüfungsausschuss berät 
und beschließt grundsätzlich in nichtöffentlichen Sitzungen.

§ 33
Gemeinsame Sitzung von Ausschüssen

(1)	 1Der Bezirkstagspräsident bzw. die Bezirkstagspräsi-
dentin kann eine gemeinsame Sitzung mehrerer Ausschüs-
se und/oder Kommissionen anberaumen, wenn sich die 
Zuständigkeiten der Gremien überschneiden. 2Die betrof-
fenen Gremien beraten in einer gemeinsamen Sitzung.

(2)	 1Anträge können in diesem Fall von den anwesenden 
Ausschuss- bzw. Kommissionsmitgliedern für alle ge-
meinsam beratenden Gremien gestellt werden. 2Es wird 
jedoch nach Ausschüssen gesondert abgestimmt, zuletzt 
im beschließenden Ausschuss.

3. Abschnitt

Informationsrecht

§ 34
Auskünfte und Besichtigung von Bezirkseinrichtungen

1Der Bezirkstag oder seine jeweils zuständigen Ausschüsse 
haben das Recht, jederzeit die Bezirkseinrichtungen zu 
besichtigen und dort Auskünfte zu erhalten. 2Der Bezirkstag 
oder der jeweils zuständige Ausschuss ist auch befugt, 
einzelne seiner Mitglieder mit diesem Auftrag zu betrauen.

§ 35
Einsicht in Sitzungsniederschriften, 
Veröffentlichung von Unterlagen,
Information von der Bezirksverwaltung

(1)	 1Die Bezirkstagsmitglieder können in die Sitzungsnie-
derschriften des Bezirkstags und der Ausschüsse Einsicht 
nehmen (Art. 45 Abs. 2 BezO). 2Dies gilt jedoch nicht für 
die Sitzungsniederschrift über Tagesordnungspunkte einer 
nichtöffentlichen Sitzung, von der sie wegen persönlicher 
Beteiligung ausgeschlossen waren.

(2)	 1Im Internetportal des Bezirks Oberbayern werden 
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1.	 Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung sowie die Sitzungs-
vorlagen und -unterlagen der öffentlichen Sitzungen,

2.	 Sachanträge nach § 22 mit den dazugehörigen Unter-
lagen nach der Behandlung im oder vom zuständigen 
Organ,

3.	 Ergebnisprotokolle der öffentlichen Sitzungen unver-
züglich nach der Genehmigung des Protokolls 

veröffentlicht. 2Eine Veröffentlichung unterbleibt im Ein-
zelfall, wenn in den Unterlagen geheimhaltungsbedürftige 
Informationen oder personenbezogene Daten enthalten 
sind, die nicht veröffentlicht werden dürfen. 

(3)	 1Die Bezirkstagsmitglieder sind berechtigt, mit Zustim-
mung des Bezirkstagspräsidenten bzw. der Bezirkstags-
präsidentin bei der Bezirksverwaltung Akten einzusehen, 
die mit einem Beratungsgegenstand im Bezirkstag in un-
mittelbarem Zusammenhang stehen, sofern nicht die Ge-
heimhaltung geboten ist, insbesondere bei Personalangele-
genheiten, Grundstücksangelegenheiten, Angelegenheiten 
von Patienten und Patientinnen der Bezirkskrankenhäuser 
sowie aus Gründen des Datenschutzes und des Sozial-
geheimnisses. 2Das gleiche gilt für Ausschussmitglieder 
hinsichtlich der Beratungsgegenstände des Ausschusses. 
3Der Bezirkstag und die Ausschüsse können einzelne Be-
zirkstagsmitglieder beauftragen, Akten einzusehen, die sich 
auf Beratungsgegenstände des Bezirkstags oder des Aus-
schusses beziehen. 4Bei Ausschluss wegen persönlicher 
Beteiligung ist eine Akteneinsicht durch die betroffenen 
Bezirkstagsmitglieder ausgeschlossen.

(4)	 Im Rahmen der zulässigen Akteneinsicht können 
Bezirkstagsmitglieder von den Abteilungsleitern bzw. Ab-
teilungsleiterinnen der Bezirksverwaltung sowie mit deren 
Zustimmung auch von Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen 
Auskünfte einholen.

Dritter Teil

Schlussbestimmungen

§ 36
Änderung der Geschäftsordnung

(1)	 Diese Geschäftsordnung kann nur durch Beschluss 
des Bezirkstags geändert werden.

(2)	 1Von einzelnen Bestimmungen dieser Geschäftsord-
nung kann im Einzelfall durch ausdrücklichen Beschluss 
abgewichen werden, falls nicht gesetzliche Regelungen 
entgegenstehen. 2Gleiches gilt sinngemäß im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit für die Ausschüsse und Kommissionen, 
soweit es ihren Geschäftsgang betrifft.

§ 37
Inkrafttreten; Außerkrafttreten

(1)	 Diese Geschäftsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt in Kraft.

(2)	 Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 20.07.2023 
mit Änderungen vom 03.11.2023 außer Kraft.

München, 18. Juli 2024
Bezirk Oberbayern

Thomas Schwarzenberger
Bezirkstagspräsident
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Schulwesen

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Zweiundzwanzigste Rechtsverordnung zur Änderung 
der Rechtsverordnung über die Gliederung der Grund- 
und Mittelschulen in der Landeshauptstadt München 

Vom 02.07.2024	 ROB-4-5103.44_14-5-12-4

Aufgrund von Art. 26, 29, 32 und 32a des Bayerischen 
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
(BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.  Mai 2020 (GVBl S. 414, 632, BayRS 2230-1-1-K), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2023 (GVBl 
S. 443), erlässt die Regierung von Oberbayern folgende 
Rechtsverordnung:

§ 1

Die Rechtsverordnung der Regierung von Oberbayern über 
die Gliederung der Grund- und Mittelschulen in der Lan-
deshauptstadt vom 25. April 2013 (OBABl S. 168), zuletzt 
geändert durch die Einundzwanzigste Rechtsverordnung 
zur Änderung der Rechtsverordnung über die Gliederung 
der Grund- und Mittelschulen in der Landeshauptstadt 
München vom 26. September 2023 (OBABl S. 389) wird 
wie folgt geändert:

1. § 1 Nr. 15 erhält folgende Fassung:
----------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.	 Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
----------------------------------------------------------------------------
15.	 Grundschulen München, Rockefellerstraße 11

Die Grundschule München, Rockefellerstraße 11, umfasst 
folgendes Gebiet der Stadt München:

L i e b e r w e g  ( n i c h t  z u g e h ö r i g )  –  W i e g a n d -
weg (nicht  zugehör ig)  – Hauttmannweg (nicht 
zugehörig) – Humannweg (Mitte) - Bastianweg (Mitte)  – 
Schliemannweg (Mitte) – Winckelmannweg (Mitte)  –Kämp-
ferstraße, dabei bis Hausnr. 16 gerade und Hausnr.  21 
ungerade zugehörig, anschließend nicht zugehörig –  
Rockefellerstraße – Neuherbergstraße (Mitte) – Rose-
Pichler-Weg (Mitte) – Linie zwischen Rose-Pichler-Weg 
Hausnr. 28 und Hausnr. 30, dabei Rose-Pichler-Weg 30 
(nicht zugehörig), zur Wohnbebauung der Ingolstädter 
Straße – an der Ingolstädter Str. Hausnrn. 221 bis 233a 
vorbei, dabei Ingolstädter Straße Hausnrn. 221 bis 233a 
(nicht zugehörig) – zwischen der Ingolstädter Str. Hausnrn 
233a und 235 Linie nach Norden bis zur Stadtgrenze – 
Stadtgrenze – Ingolstädter Straße (Mitte) – Am Haag (nicht 
zugehörig) – Spengelplatz (nicht zugehörig) – Elsterweg 
(nicht zugehörig) – Grasmückenweg – Thalhoferstraße  
(Mitte) – Rothpletzstraße (nicht zugehörig) – Rathenau-
straße (nicht zugehörig) – Lieberweg (nicht zugehörig).

2. § 1 Nr. 47 erhält folgende Fassung:
----------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.	 Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
----------------------------------------------------------------------------
47.	 Grundschule München Fröttmaninger Str. 21

Der Sprengel der Grundschule München, Fröttmaninger 
Straße 21, umfasst folgendes Gebiet der Stadt München: 

Leopoldstraße (Mitte) – Wilhelm-Hertz-Straße (nicht zuge-
hörig) – Schenkendorfstraße (Mitte) – Autobahn München-
Nürnberg A9 (Mitte), bis zur Bahnlinie – Bahnlinie Richtung 
Stadtgrenze – Stadtgrenze – östliches lsarufer – kürzeste 
Linie vom östlichen Isarufer zum Ernst-Pentzoldt-Weg – 
Ernst-Pentzoldt-Weg – Schwedenstraße (nicht zugehö-
rig) – Osterwaldstraße (Mitte) – Amsterdamer Straße (nicht 
zugehörig) – Brücke über den Isarring, bis zur Kreuzung der 
Brabanter Straße mit der Luxemburger Straße – Brabanter 
Straße (nicht zugehörig) – Stengelstraße (nicht zugehö-
rig) – Ungererstraße (nicht zugehörig) – Danziger Straße 
(nicht zugehörig) – Reventlowstraße (Mitte) – Johann-
Fichte-Straße (nicht zugehörig) – Leopoldstraße (Mitte).

3. § 1 Nr. 67 erhält folgende Fassung:
----------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.	 Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
----------------------------------------------------------------------------
67.	 Grundschule München, Guardinistraße 60

Der Sprengel der Grundschule München, Guardinistr. 60, 
umfasst folgendes Gebiet der Stadt München:

Ammerseestraße (Mitte) – Walter-Hopf-Weg – Stiftsbogen 
(Mitte) nach Westen bis Höhe Wohngebäude Nr. 61 – Fuß-
weg nach Süden (westlich des Wohngebäudes Stiftsbogen 
Nr. 61/östlich des Wohngebäudes Stiftsbogen Nr.  73/
westlich des Wohngebäudes Guardinistraße Nr. 120/
westlich des Wohngebäudes Guardinistraße Nr. 114) – 
Guardinistraße (Mitte) – Linie nach Süden (westlich der 
Wohngebäude Guardinistraße Nm. 95 und 97/östlich des 
Wohngebäudes Gräfelfinger Straße Nr. 66b/westlich des 
Wohngebäudes Gräfelfinger Straße Nr. 64) – Gräfelfinger 
Straße (Mitte) – Saalburgstraße (Mitte) – Würmtalstraße 
(Mitte) – Fürstenrieder Straße (Mitte) – Ossingerstraße (Mit-
te) – Schröfelhofstraße (Mitte) – Ammerseestraße (Mitte)

4. § 1 Nr. 86 erhält folgende Fassung:
----------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.	 Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
----------------------------------------------------------------------------
86.	 Grundschule München, Karl-Marx-Ring 67

Der Sprengel der Grundschule München, Karl-Marx-
Ring 67 umfasst folgendes Gebiet der Stadt München: 

Zehntfeldstraße (nicht zugehörig) – Friedrich-Creuzer-Stra-
ße (nicht zugehörig) – Alexisweg – Oskar-Maria-Graf-Ring/
nördliche Schleife (Mitte) – Karl-Marx-Ring (Mitte) – Ständ-
lerstraße (Mitte) – Linie nach Norden zwischen den Haus-
nrn. 25 und 27 der Kurt-Eisner-Straße entlang der östlichen 
Begrenzung des Schulgrundstücks Max-Kolmsperger-
Straße 6 bis zur Max-Kolmsperger-Straße – Max-Kolm-
sperger-Straße (nicht zugehörig, jedoch die Wohnblöcke 
Nr. 9 bis 19) – Kurt-Eisner-Straße (Mitte) – Karl-Marx-Ring 
(Mitte) – Heinrich-Wieland-Straße (Mitte) – Corinthstraße 
(Mitte) – Zehntfeldstraße (nicht zugehörig).

5. § 1 Nr. 101 erhält folgende Fassung:
----------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.	 Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
----------------------------------------------------------------------------
101.	 Grundschulen München, Mariahilfplatz 18

Der Sprengel der Grundschule München, Mariahilfplatz 18, 
umfasst folgendes Gebiet der Stadt München:
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Östliches Isarufer – Rosenheimer Straße (Mitte) – Hoch-
straße (Mitte) – Rablstraße (Mitte) – Franziskanerstraße 
(Mitte) – Sieboldstraße (nicht zugehörig) – Auerfeldstraße 
(Mitte) – Zita-Zehner-Platz (Mitte) – Drächslstraße (Mitte) – 
Regerplatz (Mitte) – Regerstraße (Mitte) – Pöppelstraße 
(Mitte) – Hochstraße (Mitte) – Am Nockherberg (Mitte) – 
Bahnlinie München/Rosenheim – Kolumbusplatz (Mitte) – 
Humboldtstraße (Mitte) – Schyrenplatz (Mitte) – östliches 
Isarufer.

Ausgenommen ist der Sprengelbereich der Grundschule 
München, an der Hochstraße 31, Nr. 76 der Rechtsver-
ordnung.

6. § 1 Nr. 136 erhält folgende Fassung:
----------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.	 Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
----------------------------------------------------------------------------
136.	 Grundschule München, Menaristraße 7 

Der Sprengel der Grundschule München, Menaristraße 7, 
umfasst folgendes Gebiet der Stadt München:

Ammerseestraße (Mitte) – Silberdistelstraße (Mitte) – 
Krokusstraße (Mitte) – Willibaldstraße (Mitte) – Senfte-
nauerstraße – Hönigschmidplatz – Agricolastraße (nicht 
zugehörig) – Geßlerstraße (nicht zugehörig) – Queristraße 
(nicht zugehörig) – lnderstorferstraße (nicht zugehörig) – 
Guido-Schneble-Straße – Aindorferstraße (nicht zugehörig) 
– Fürstenrieder Straße (Mitte) – Ossingerstraße (Mitte)  –
Schröfelhofstraße (Mitte) – Ammerseestraße (Mitte).

7. § 1 Nr. 153 erhält folgende Fassung:
----------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.	 Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
----------------------------------------------------------------------------
153.	 Grundschulen München, Turnerstraße 46

Der Sprengel der Grundschule München, Turnerstraße 46, 
umfasst folgendes Gebiet der Stadt München: 

Friedenspromenade (Mitte) – Wasserburger Landstraße 
(Mitte) – Schwablhofstraße (Mitte) – Rappenweg (Mitte) – 
südliche Begrenzung des ehem. Flughafens München-Riem 
– Stadtgrenze – kürzeste Verbindung zur Fauststraße – 
Fauststraße (nicht zugehörig) – kürzeste Verbindung von 
Fauststraße/Schwedensteinstraße zum Ödenstockacher 
Weg – Ödenstockacher Weg (Mitte) – Turnerstraße (nicht 
zugehörig) – Solalindenstraße (Mitte) – Edeltraudstraße 
(Mitte) – Heilwigstraße (Mitte) – Friedenspromenade (Mitte).

8. § 1 Nr. 157 erhält folgende Fassung:
----------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.	 Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
----------------------------------------------------------------------------
157.	 Grundschulen München, Weilerstraße 1

Der Sprengel der Grundschule München, Weilerstraße 1, 
umfasst folgendes Gebiet der Stadt München:

Bahnlinie München/Rosenheim – Am Nockherberg (Mitte) – 
Hochstraße (Mitte) – Pöppelstraße (Mitte) – Regerstraße 
(Mitte) – Regerplatz (Mitte) – Drächslstraße (Mitte) – Zita-
Zehner-Platz (Mitte) – Auerfeldstraße (Mitte) – Schwester-
Eubulina-Platz (nicht zugehörig) – Tassiloplatz (nicht 
zugehörig) – Bahnlinie München/Rosenheim.

9. § 1 Nr. 170 erhält folgende Fassung:
----------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.	 Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
----------------------------------------------------------------------------
170.	 Grundschulen München, Hildegard-von-Bingen-

Anger 4

Der Sprengel der Grundschule München, Hildegard-von-
Bingen-Anger 4, umfasst folgendes Gebiet der Stadt 
München:

Neuherbergstraße (Mitte) – Rose-Pichler-Weg (Mitte) – Li-
nie zwischen Rose-Pichler-Weg Hausnr. 28 und Hausnr. 30, 
dabei Rose-Pichler-Weg 28 nicht zugehörig, zur Wohnbe-
bauung der Ingolstädter Straße – an der Ingolstädter Str. 
Hausnrn. 221 bis 233a vorbei, dabei Ingolstädter Straße 
Hausnrn. 221 bis 233a zugehörig – zwischen der Ingolstäd-
ter Str. Hausnrn 233a und 235 Linie nach Norden bis zur 
Stadtgrenze – Stadtgrenze – kürzeste Verbindung zur The-
lottstraße – Thelottstraße (nicht zugehörig) – Fortnerstraße 
(nicht zugehörig) – Goldschmiedplatz (nicht zugehörig) – 
Schleißheimer Straße (Mitte) – Neuherbergstraße (Mitte).

10. § 1 Nr. 172 erhält folgende Fassung:
----------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.	 Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
----------------------------------------------------------------------------
172.	 Grundschulen München, Markgrafenstraße 33

Der Sprengel der Grundschule München, Markgrafen-
straße 33, umfasst folgendes Gebiet der Stadt München:

Friedenspromenade (Mitte) – Heilwigstraße (Mitte) – Edel-
traudstraße (Mitte) – Solalindenstraße (Mitte) – Turner- 
straße – Ödenstockacher Weg (Mitte) – kürzeste Verbin-
dung zur Faust-/Schwedensteinstraße – kürzeste Verbin-
dung zur Gerstäckerstraße (südlich der Freizeitanlage) 
– Gerstäckerstraße – Friedrich-Creuzer-Straße – Frie-
denspromenade (Mitte).

11. § 1 Nr. 182 erhält folgende Fassung:
----------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.	 Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
----------------------------------------------------------------------------
182.	 Grundschule München Bauhausplatz 9

Der Sprengel der Grundschule München, Bauhausplatz 9, 
umfasst Folgendes Gebiet der Stadt München: 

Leopoldstraße (Mitte) – Domagkstraße (Mitte) – Bahnlinie – 
Bahnlinie Richtung Lotte-Branz-Straße Nr. 12 und Weiter-
führung der Bahnlinie zur Autobahn München-Nürnberg – 
Autobahn München-Nürnberg (Mitte) – Schenkendorfstraße 
(Mitte) – Leopoldstraße (Mitte).

§ 2

Diese Rechtsverordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 
2024 in Kraft. 

München, 2. Juli 2024
Regierung von Oberbayern

Dr. Konrad Schober
Regierungspräsident
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REGIERUNG VON OBERBAYERN

Vierte Rechtsverordnung zur Änderung der Rechts-
verordnung über die Gliederung der Grund- und  
Mittelschulen im Landkreis Rosenheim

Vom 10.07.2024	 ROB-4-5103.44_20-2-2-20

Aufgrund von Art. 26 und 32 des Bayerischen Gesetzes 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 
(GVBl S. 414, 632, BayRS 2230-1-1-K), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. Juli 2023 (GVBl S. 443), erlässt die 
Regierung von Oberbayern folgende Rechtsverordnung:

§ 1

Die Rechtsverordnung der Regierung von Oberbayern über 
die Gliederung der Grund- und Mittelschulen im Landkreis 
Rosenheim vom 4. April 2013 (OBABl S. 122), zuletzt ge-
ändert durch die Dritte Rechtsverordnung zur Änderung 
der Rechtsverordnung über die Gliederung der Grund- und 
Mittelschulen im Landkreis Rosenheim vom 18. März 2021 
(OBABl S. 74), wird wie folgt geändert:

1.	 § 1 Nr. 9 erhält folgende Fassung:
---------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.	 Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
---------------------------------------------------------------------------

4.a)	 Luitpold-Grundschule Bad Aibling

Der Einzugsbereich der Luitpold-Grundschule Bad Aibling 
umfasst das Gebiet der Stadt Bad Aibling nördlich der 
Begrenzungslinie Münchner Straße – Marienplatz – Ro-
senheimer Straße.

Die Luitpold-Grundschule Bad Aibling und die St. Georg-
Grundschule Bad Aibling bilden einen Schulverbund.

Der gemeinsame Sprengel der Luitpold-Grundschule Bad 
Aibling und der St. Georg-Grundschule Bad Aibling um-
fasst das Gebiet der Stadt Bad Aibling dazu die Stadtteile 
Aiblingerau (westlich des Kaltenbrunnbaches) und Pullach 
der Stadt Kolbermoor.

4.b)	 St. Georg-Grundschule Bad Aibling

Der Einzugsbereich der St.-Georg-Grundschule Bad Aibling 
umfasst das Gebiet der Stadt Bad Aibling südlich der Be-
grenzungslinie Münchner Straße - Marienplatz - Rosenhei-
mer Straße; dazu die Stadtteile Aiblingerau (westlich des 
Kaltenbrunnbaches) und Pullach der Stadt Kolbermoor.

Die Luitpold-Grundschule Bad Aibling und die St. Georg-
Grundschule Bad Aibling bilden einen Schulverbund.

Der gemeinsame Sprengel der Luitpold-Grundschule Bad 
Aibling und der St. Georg-Grundschule Bad Aibling um-
fasst das Gebiet der Stadt Bad Aibling dazu die Stadtteile 
Aiblingerau (westlich des Kaltenbrunnbaches) und Pullach 
der Stadt Kolbermoor.

§ 2
 
Diese Rechtsverordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 
2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt folgende Rechtsverordnung 
außer Kraft:

Rechtsverordnung über die Gliederung der Volksschulen im 
Landkreis Rosenheim vom 30. Mai 1979 (RABl OB S. 179), 
zuletzt geändert durch die 48. Änderungsverordnung vom 
6. November 2012 (OBABl S. 246).

München, 10. Juli 2024
Regierung von Oberbayern

Dr. Konrad Schober
Regierungspräsident
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